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Gemeinde -Info 2017  
Straßkirchen ï Schambach ï Paitzkofen 

 
 
 

 
   
 
 
  

 
Gemeinde Straßkirchen, Lindenstraße 1, 94342 Straßkirchen,  
Tel. Nr.: 09424/9424-0, Fax-Nr. 09424/9424-29 
http://www.strasskirchen.de, email: info@vg-strasskirchen.de 

 
Öffnungszeiten der Verwaltung: 
Montag 08.00 Uhr-12.00 Uhr 
Dienstag 08.00 Uhr-12.00 Uhr und 13.30 Uhr-15.30 Uhr 
Mittwoch 08.00 Uhr-12.00 Uhr  
Donnerstag 08.00 Uhr-12.00 Uhr und 13.30 Uhr-18.00 Uhr 
Freitag  08.00 Uhr-12.15 Uhr  

 
Öffnungszeiten Wertstoffhof: 

Winterzeit: mittwochs von 16.00 bis 18.00 Uhr 
                    freitags von     14.00 bis 17.00 Uhr 
                    samstags von 10.00 bis 12.00 Uhr 

Sommerzeit: montags     von 16.00 bis 18.00 Uhr 
                       mittwochs   von 16.00 bis 18.00 Uhr 
                       freitags      von 16.00 bis 18.00 Uhr 
                       samstags   von 09.00 bis 12.00 Uhr  

 
 

Wichtige Rufnummern:    Polizei             110                   Feuerwehr 112          Wasserwerk:   09424/404 

                                           Notarzt/Rettungsdienst/Krankentransport  112       Kläranlage:      09424/1420 

 

 

 

http://www.strasskirchen.de/
mailto:info@vg-strasskirchen.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:DEU_Stra%C3%9Fkirchen_COA.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:DEU_Stra%C3%9Fkirchen_COA.svg
https://regiowiki.pnp.de/images/e/ed/Kirche_Schambach.JPG
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

auch im sich zu Ende neigenden Jahr 2017 hat sich in unserer 
Gemeinde Straßkirchen mit ihren Ortsteilen viel ereignet.  
Beispielhaft für in Angriff genommene bzw. mit Erfolg abge- 
schlossene Projekte: 
-Verkauf aller 44 Bauparzellen im Baugebiet ĂWasserwerk  -  
Bauabschnitt IIñ ï mehrere Familieneigenheime wurden 
begonnen und einige sogar schon fertiggestellt 
-Gewerbegebiet bei der Ohmstraße 
-Sondergebiet ĂEinzelhandelñ zur Errichtung eines zweiten 
 Supermarktes in Straßkirchen (EDEKA-Vollsortiments-Marktes) 
-Archäologische Untersuchung der sich nun im   
Gemeindeeigentum befindlichen 2-Hektarfläche am Hiebweg für  
die Gestaltung eines neuen Baugebietes in Straßkirchen 
-Straßensanierungen (u.a. Bachstraße, Rosenstraße, Schlesische Straße und Sudetenstraße) 
  

Insbesondere die Zusammenarbeit mit den regionalen und überregionalen Behörden und Körper-
schaften verläuft sehr positiv und konstruktiv. Ich bin zuversichtlich, dass wir bei einigen für die Ge-
meinde wegweisenden Themen sehr bald einen Konsens finden werden und schnellstmöglich mit der 
Umsetzung starten können. Hier seien genannt: die Ausweisung neuer Baugebiete, die verbesserten 
Kriterien eines Straßkirchner-Einheimischen-Modells, die Fortschreibung unseres Zukunftskonzepts 
und unser neues Rathaus. 

Wir haben die angedachte Rathaus-Planung auf den Prüfstand gestellt und es wurde einstimmig im 
Gemeinderat ein neues Vorgehen in Angriff genommen. Mir ist es ein Anliegen, dass unser neues 
Rathaus das Ortsbild positiv prägt und ein Aushängeschild für die Gemeinde und die Bürgerinnen und 
Bürger wird. Das neue Rathaus wird aufgrund neuer Eigentumsverhältnisse nicht direkt an der Bun-
desstraße 8 entstehen, sondern weiter nach hinten versetzt geplant. Rathaus und Dorfplatz werden so 
besser verbunden und zur Begegnung einladen. Der Baukörper wird kleiner gestaltet, da aufgrund der 
angestoßenen Sanierung des Pfarrheims der Bürgersaal entfällt und auch die Bedarfsflächen verklei-
nert wurden. Im Gemeinderat werden wir im Laufe des nächsten Jahres eine klare Priorisierung dieser 
Projekte vornehmen müssen, auch wenn jedes von diesen seine Berechtigung hat und wir alle gerne 
möglichst morgen realisieren würden. Im Hinblick auf die B8-Ortsumgehung habe ich die ersten wichti-
gen Schritte getan und es geht weiter vorwärts. Auch wenn wir hier auf einem sehr guten Weg sind, 
dürfen wir uns nicht der Illusion hingeben, dass wir heute in fünf Jahren bereits auf dieser Umfahrung 
unterwegs sein werden. 

Insbesondere auch aufgrund des anstehenden gemeindeeigenen Gewerbegebiets lade ich die berufs-
tätigen Mitbürgerinnen und Mitbürger ein Anliegen und Themenbereiche mit mir persönlich in einer zu-
sªtzlichen vierzehntªgigen ĂB¿rgersprechstunde f¿r Berufstªtigeñ (donnerstags, 17-19 Uhr) zu erör-
tern.  

Mit den besten Wünschen für ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2018 

Ihr Bürgermeister 

 
  Christian Hirtreiter 
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Die Einnahmeverteilung im Verwaltungshaushalt 2017: (Haushaltsansätze) 
 

(Volumen im Verwaltungshaushalt 6.377.401 ú): 
 
 

 
 

 

Einnahmeausschnitte (Haushaltsansätze 2017) aus dem Verwaltungshaushalt: 
 
 

Gliederung  Haushaltsansatz 
2017 

0689 Miete für Verwaltungsgebäude 30.560 ú 

1122 Verkehrsüberwachung 30.000 ú 

2150 Miete für Schulgebäude 71.840 ú 

4640 Kindergarten St. Martin Personalkostenzuschüsse 106.300 ú 

4640 Kindergarten St. Martin Kindergartenbeiträge 32.970 ú 

4641 Kindergarten St. Elisabeth Personalkostenzuschüsse 197.260 ú 

4641 Kindergarten St. Elisabeth Kindergartenbeiträge 56.020 ú 

5601 Miete Turnhalle 53.710 ú 

6300 Straßenunterhaltungszuschuss 97.400 ú 

7000 Kanalbenutzungsgebühren 335.000 ú 

7711 Lohnkostenerstattung für Bauhofarbeiten 50.000 ú 

9000 Grundsteuer A+B 440.000 ú 

9000 Gewerbesteuer 1.500.000 ú 

9000 Einkommenssteuerbeteiligung 1.764.000 ú 

9000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 129.110 ú 

9000 Schlüsselzuweisung 56.816 ú 

9000 Einkommenssteuerersatzleistung 137.120 ú 
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Die Ausgabenverteilung im Verwaltungshaushalt 2017: (Haushaltsansätze) 
 

(Volumen im Verwaltungshaushalt 6.377.401,00 ú): 
 
 

 
 

 

 

Ausgabeausschnitte (Haushaltsansätze 2017) aus dem Verwaltungshaushalt: 
 
 

Gliederung  Haushaltsansatz 
2017 

1122 Verkehrsüberwachung 26.000 ú 

1300 Feuerwehr 99.380 ú 

2150 Schulverbandsumlage 311.790 ú 

2150 Schulsanierung 100.000 ú 

4600 Spielplätze 41.040 ú 

4640 Kindergarten St. Martin 352.090 ú 

4641 Kindergarten u. Krippe St. Elisabeth 572.410 ú 

5700 Bad Straßkirchen und Bad Schambach 62.600 ú 

5800 Unterhalt Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen 128.140 ú 

6300 Straßenunterhalt und Winterdienst 404.310 ú 

7000 Abwasserumlage an VG 215.480 ú 

7000 Kanalunterhalt u. Bewirtschaftungskosten 90.110 ú 

7500 Friedhofsunterhalt 59.120 ú 

7711 Bauhof 683.621 ú 

9000 Gewerbesteuerumlage 367.570 ú 

9000 Kreisumlage 1.708.360 ú 

9000 Umlage an Verwaltungsgemeinschaft 526.220 ú 
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Die Einnahmeverteilung im Vermögenshaushalt 2017: (Haushaltsansätze) 
 

(Volumen im Vermºgenshaushalt 4.157.930 ú): 

 

 
 

 

Einnahmeausschnitte (Haushaltsansätze 2017) aus dem Vermögenshaushalt: 
 
 

Gliederung  Haushaltsansatz 
2017 

1300 Feuerwehr 31.460 ú 

6215 Grundstücksveräußerung 1.447.000 ú 

6315 Grundstückserschließung 516.800 ú 

7015 Kanalbaubeiträge 113.480 ú 

7910 Breitbandförderung 419.650 ú 

8135 Beiträge für Energieversorgung 48.550 ú 

8155  Beiträge für Wasserversorgung 52.590 ú 

8410 Grundstückskosten und Erschließung 
Gewerbegebiet 

169.900 ú 

9000 Investitionspauschale 110.000 ú 

9101 Sollüberschuss 2016 1.220.500 ú 

  
Die Gemeinde verfügt zudem noch über die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage von 
58.107,24 EUR.  
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Die Ausgabenverteilung im Vermögenshaushalt 2017: (Haushaltsansätze) 
 

(Volumen im Vermºgenshaushalt 4.157.930 ú): 

Ausgabenausschnitte (Haushaltsansätze 2017) aus dem Vermögenshaushalt: 
 

Gliederung  Haushaltsansatz 
2017 

0680 neues Rathaus 500.000 ú 

1300 Feuerwehr 75.600 ú 

3700 Investitionszuschuss kirchliche Angelegenheiten 50.000 ú 

4600 Spielplätze 32.400 ú 

4640 u.4641 Kindergärten 28.300 ú 

4642 Neubau einer Kinderkrippe 108.800 ú 

5601 Sportanlage 20.000 ú 

5942 Grunderwerb Radweg zwischen Schambach u. Ain-
brach 

70.000 ú 

5943 Grunderwerb Radweg Straßkirchen-Altenbuch 150.000 ú 

6151 Dorfplatz Paitzkofen 15.000 ú 

6214 Aufschließungskosten neues Baugebiet 80.000 ú 

6215 Vermessungskosten BG Wasserwerk II 33.000 ú 

6315 Straßenerschließung Baugebiet 208.900 ú 

6900 Wasserläufe, Wasserbau 50.000 ú 

7000 Investitionsumlage Kläranlage 73.400 ú 

7015 Kanalbau 310.300 ú 

7500 Friedhof 39.900 ú 

7711  Bauhof 43.400 ú 

7910 Breitband 422.180 ú 

8411 Neues Gewerbegebiet 620.000 ú 

8800 Grunderwerb 620.000 ú 

9121 Darlehenstilgung 80.800 ú 
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Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Straßkirchen 2017 liegt bei 196,70 EUR. 
Der Gesamt-Schuldenstand zum 31.12.2017 wird 623.500,00 EUR betragen. 

 
 

 

Entwicklung der steuerähnlichen Einnahmen und Ausgaben  
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Informationen aus dem Rathaus 

 

Positive Entwicklung in der Gemeinde 

Straßkirchen und seine Ortsteile verändern gerade ihr Gesicht. Das große Baugebiet mit 44 Bauparzel-
len am Wasserwerk erfüllt sich gerade mit Leben. Es sind schon einige Neubauten fertiggestellt und 
viele junge Straßkirchner Familien freuen sich ein Eigenheim, aber auch entsprechende Mietwohnun-
gen, beziehen zu können. Doch auch vor dieser großflächigen Ausweisung hat sich seit 2014 viel getan. 
Baulücken wurden geschlossen, Altbestand abgerissen und durch größere Einheiten ersetzt. Straßkir-
chen hat zum 15.11.17 genau 2.647 Einwohner. Schambach 438, Paitzkofen 130 und die übrigen Ort-
steile 172. Speziell in Straßkirchen ist durch die weiteren neuen Baulandausweisungen und die bevor-
stehende Ansiedlung eines großen Vollsortimentsupermarktes, sowie durch das neue Gewerbegebiet 
ein positives Wachstum eingeleitet. An der Birkenstraße wurde ein Abbruchhaus entfernt und es ent-
stehen Wohnungen. Am westlichen Ortsrand entstehen ebenso demnächst weitere Ansiedlungen. Auch 
innerhalb des Ortes werden größere Mehrfamilienhäuser in Angriff genommen, welche die Dorfansicht 
verändern werden. Viele Miet- und Eigentumswohnen werden nachgefragt, wobei der Bedarf hier das 
Angebot mehrfach übertrifft. Aufgrund der Entfernung der seit vielen Jahrzehnten durch Straßkirchen 
gehenden Hochspannungsleitung und der Niederspannungsleitung hat sich der Wert der in diesem Be-
reich befindlichen Immobilien und der Häuser massiv erhöht. Vor der weiteren positiven Entwicklung 
hier ein bildlicher Streifzug durch die Entwicklung in den letzten 3 Jahren - absolut ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit und in zufälliger Auswahl! 

 

 

 

 

Neubau: Mehrfa-
milienhaus an der 
Birkenstraße an-
stelle eines Ab-
bruchgebäudes di-
rekt an der B8 

 

 

 

 

 

 

Einige Neubauten 
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werk, BA 2ñ 
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Ein Hingucker im Paitzkofner Ortszentrum: der Bereich um das Denkmal und am Ortsplatz beim Spiel-
platz wurden viele Verbesserungen in Angriff genommen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessante Zahlen und Daten 
Vom 01.01.2017 bis 15.11.2017 wurden 23 Geburten mitgeteilt, 9 Ehen geschlossen und 18 Sterbefälle 
mussten registriert werden.  
 

In diesem Jahr wurden 52 Baugesuche eingereicht bzw. beantragt (31 Wohnhausneubauten, 3 Gara-
gen, Carports und Wintergarten, 2 Anträge auf Vorbescheid, 6 gewerbliche, 2 Nutzungsänderungen, 5 
Gesuche für Umbauten, 1 Plakattafel, 2 Beseitigungen). 
 

Im Jahr 2017 konnte 21 mal zum 75. Geburtstag, 20 mal zum 80. Geburtstag, 8 mal zum 85. Geburtstag, 
6 mal zum 90. Geburtstag, 4 mal zum 92. Geburtstag, 2 mal zum 93. Geburtstag, 3 mal zum 94. Ge-
burtstag und 1 mal zum 95. Geburtstag, sowie zu 4 Goldenen Hochzeiten und 1 Diamantenen Hochzeit 
gratuliert werden.  
 
An- und Ummeldung 
Der Meldepflichtige hat bei der An- und Ummeldung eine schriftliche Bestätigung des Wohnungsge-
bers vorzulegen, in der der Einzug bestätigt wird. Die Vorlage dieser Bestätigung ist für alle Melde-
pflichtigen gesetzlich zwingend vorgeschrieben.  
 
Wohnungsgeber ist in der Regel die Person, die die Wohnung zur Verfügung stellt, somit in der Regel 
der Vermieter. Dieser muss der meldepflichtigen Person innerhalb zwei Wochen nach dem erfolgten 
Einzug die Wohnungsgeberbestätigung aushändigen. Formulare erhalten Sie im Einwohnermeldeamt 
der Verwaltungsgemeinschaft Straßkirchen und auf der Homepage der Gemeinde Irlbach sowie auf 
der Homepage der Gemeinde Straßkirchen. 
 
Die Meldepflicht bei Bezug einer Wohnung beträgt zwei Wochen. Eine Anmeldung im Voraus ist ge-
setzlich nicht vorgesehen. Bei der Anmeldung ist der Personalausweis oder Pass vorzulegen. 
 
Bei einem Umzug innerhalb Deutschlands besteht lediglich eine Anmeldepflicht. Eine Abmeldung ist 
nur bei einem Wegzug in das Ausland erforderlich. Auch hier beträgt die neue Meldefrist zwei Wo-
chen. Neu geregelt wurde, dass nun eine vorzeitige Abmeldung frühestens eine Woche vor dem Weg-
zug in das Ausland möglich ist. Künftig ist vom Betroffenen auch die neue Adresse im Ausland anzu-
geben. 
 
Neuer Reisepass  
Seit dem 1. März 2017 gibt es in Deutschland einen neuen Reisepass. Er wird aus anderen Materia-
lien und mit neuen Sicherheitsmerkmalen hergestellt: Die bisherige Hardcover-Passdecke wurde 
durch eine kleinere und flexiblere Passdecke mit Prägungen auf der Vorder- und Rückseite   ersetzt. 
Die Titelseite enthält zusätzlich einen individuell personalisierten Sicherheitsfaden, der mit der Doku-
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mentennummer sowie dem Namen des Passinhabers beschriftet ist. In die Passkarte ist ein durch-
sichtiger Bereich mit einer Linsenstruktur integriert, diese enthält personalisierte Informationen sowie 
das Bild des Inhabers. 
Die bisherige Gebühr von 59 Euro wurde auf 60 Euro angehoben. Personen, die das 24. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, zahlen weiterhin 37,50 Euro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Personalausweis abgelaufen? 
Bitte überprüfen Sie die Gültigkeit Ihres Personalausweises! Jeder Deutsche ist laut Grundgesetz ver-
pflichtet, einen gültigen Ausweis zu besitzen, sobald er 16 Jahre alt ist. Personen, die einen gültigen 
Reisepass besitzen, erfüllen die Ausweispflicht des Personalausweisgesetzes. Zur Beantragung eines 
Personalausweises oder Reisepasses muss jeder Bürger persönlich erscheinen. Mitzubringen sind ein 
aktuelles biometrisches Passfoto, der bisherige Personalausweis oder Reisepass und gegebenenfalls 
eine Geburtsurkunde. Die Gebühr ist bei Antragstellung zu entrichten. Sie beträgt für den Personal-
ausweis 28,80 Euro (unter 24 Jahren 22,80 Euro). 
Eine Verlängerung von Personalausweisen und Reisepässen ist nicht möglich.  
 

Kinderreisepass 
Alle Kinder (ab Geburt) müssen bei Reisen ins Ausland über ein eigenes Reisedokument verfügen. Bis 
zum 12. Lebensjahr kann ein Kinderreisepass ausgestellt werden. Zur Beantragung muss ein Elternteil 
mit Kind persönlich erscheinen, vom anderen Elternteil ist eine schriftliche Zustimmungserklärung vor-
zulegen. Außerdem ist ein aktuelles biometrisches Passfoto mitzubringen und die Größe sowie die Au-
genfarbe des Kindes anzugeben. Der Kinderreisepass ist sechs Jahre gültig (maximal bis zum 12. Le-
bensjahr). Eine Verlängerung ist möglich, solange das Dokument noch nicht abgelaufen ist. Während 
der Gültigkeitsdauer kann der Kinderreisepass aktualisiert werden. Dazu wird ein neues Passfoto an-
gebracht und die Körpergröße entsprechend angepasst. Die Gebühr für die Ausstellung eines Kinderei-
sepasses beträgt 13 Euro, eine Aktualisierung kostet 6 Euro. 
 
Fundamt 
Das Fundamt in der Verwaltungsgemeinschaft Straßkirchen (Zimmer 5 oder 7) nimmt Fundsachen auf 
und verwahrt sie, bis der Eigentümer sich meldet oder die Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. Sie kön-
nen persönlich oder telefonisch unter der Tel. Nr. 09424/9424-14 oder -17 nachfragen, ob der verlorene 
Gegenstand abgegeben wurde. 
 

Zehn Mal fahren ï Zehn Mal sparen ï kostengünstige 10er-Fahrten-Karte für Bahnrei-
sende im Nahverkehr (Erwachsenenkarte ab 12 Jahren / Kinder von 4-11 Jahre) 
Die Fahrkarte wird vom Landkreis Straubing-Bogen gefördert und kann in der Gemeindeverwaltung zum 
Preis von zurzeit 28,70 ú (Kinder 14,35 ú) gekauft werden. Sie berechtigt zu 10 Einzelfahrten in den 
Nahverkehrszügen. Vor Fahrtantritt ist das Tagesdatum in die Datumszeile einzutragen, dadurch ist die 
Fahrkarte zur Fahrt gültig. Mit Beendigung der Fahrt, auch wenn sie nicht vom Zugbegleiter entwertet 
wurde, verliert die Fahrkarte ihre Gültigkeit für den eingetragenen Tag. Die 10er-Karte ist übertragbar. 
Für nicht in Anspruch genommene Fahrten innerhalb eines Vierteljahres besteht kein Erstattungsan-
spruch. 
 

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2-Y7XzKnXAhWMuBQKHR4ODxEQjRwIBw&url=http://www.buzer.de/gesetz/7923/a152096.htm&psig=AOvVaw221lpqtdrwIfaQ6sZESER9&ust=1510042639079519
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiovc_7wKnXAhVLwBQKHTFhBxcQjRwIBw&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Reisepass&psig=AOvVaw3uyZxKnOoTJIMMzdn068Uc&ust=1510042526766232
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Kartenzahlung im Rathaus    

 
Im Einwohnermelde- und Passamt bargeldlos bezahlt werden. Dies betrifft sämtliche Gebühren für 
Pässe, Personalausweise, Gewerbemeldungen, Führungszeugnisse, 
Fischereischeine und Bescheinigungen. Auch Zugkarten und Schecks für das Jugendtaxi 
können mit Karte bezahlt werden.  
 
 
 

B¿rgerserviceportal 

Die Verwaltungsgemeinschaft Straßkirchen bietet auf der Homepage der Gemeinde Straßkirchen und 
auf der Homepage der Gemeinde Irlbach ein Bürgerserviceportal an. Hier können folgende Dienstleis-
tungen aus dem Meldeamt außerhalb der Öffnungszeiten beantragt werden: 
 

- Anforderung von Meldebescheinigungen 
- Abfrage des Bearbeitungsstandes von beantragten Personalausweisen und Reisepässen (kos-

tenfrei) 
- Einrichtung von Übermittlungssperren (kostenfrei) 
- Anforderung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen bei anstehenden Wahlen (kostenfrei) 
- Beantragung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister 
- Voranzeige einer An-  oder Ummeldung (kostenfrei) 
- Abmeldung bei Umzug ins Ausland (kostenfrei) 

 
Der Bürger hat somit rund um die Uhr Zugang zu Online-Verwaltungsdiensten.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Termine der zusätzlichen Sprechstunde für berufstätige Bürgerinnen und Bürger bei Bürger-
meister Christian Hirtreiter in seinem Amtszimmer Zimmernummer 12 in der Gemeindeverwal-
tung: 
vierzehntägig donnerstags von 17-19 Uhr, es wird um Voranmeldung unter 09424-942420 bzw. 
evi.burkert@vg-strasskirchen.de gebeten: 
18.01.18, 01.02.18, 15.02.18, 01.03.18, 15.03.18, 29.03.18, 12.04.18, 26.04.18, 17.05.18, 07.06.18, 
21.06.18, 05.07.18, 19.07.18, 02.08.18, 16.08.18, 30.08.18, 13.09.18, 27.09.18, 11.10.18, 25.10.18, 
08.11.18, 22.11.18, 06.12.18 und 20.12.18.  
 
 
 

mailto:evi.burkert@vg-strasskirchen.de
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Am Regionaltag in Oberschneiding am 09. und 10. September 2017 war auch die ILE Gäuboden 
präsent 
 

 

 
 
Das Bild zeigt v.l.n.r. 
Bürgermeister Manf-
red Krä von der Ge-
meinde Aiterhofen, 
Landrat Josef Laumer, 
stellv. Landrätin und 
Bürgermeisterin Bar-
bara Unger von der 
Gemeinde Feldkir-
chen, Bürgermeister 
Ewald Seifert von der 
Gemeinde Ober- 
schneiding und Bür-
germeister Christian 
Hirtreiter von der Ge-
meinde Straßkirchen 

 
 
 
Der ILE Gäuboden-Lauf am 03. Oktober 2017 war eine gelungene Veranstaltung 
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Die Gemeinde begrüßt die neuen Mitarbeiter im gemeindlichen Bauhof Straßkirchen 
 

 

Martin Winklmeier ist seit 01. Ja-
nuar 2017 im gemeindlichen 
Bauhof beschäftigt 

Dennis Multerer beginnt seine Tätig-

keit ab 01. Januar 2018 im gemeindli-

chen Bauhof 

Markus Weinzierl beginnt seine Tä-

tigkeit ebenfalls ab 01. Januar 2018 

im gemeindlichen Bauhof 

 
 

Zwei 40-jährige Dienstjubiläen in der Verwaltung 

Waltraud Burkert ist seit Februar 1977 im öffentlichen Dienst beschäftigt; zunächst bei den Gemeinden 

Irlbach und Straßkirchen und dann ab 01. Januar 1986 bei der neu gebildeten Verwaltungsgemeinschaft 

Straßkirchen. Somit ist sie die dienstälteste Mitarbeiterin bei der VG Straßkirchen. Seit 1978 ist Waltraud 

Burkert der Ăgute Geist des Pass- und Meldeamtesñ. 

 

Evi Burkert ist seit 
August 1977 im öf-
fentlichen Dienst be-
schäftigt; zunächst 
bei der Gemeinde 
Straßkirchen und 
dann ab 01. Jan. 
1986 bei der neu ge-
bildeten Verwal-
tungsgemeinschaft 
Straßkirchen. Das 
Bild zeigt v.l.n.r. VG-
Vorsitzender Chris-
tian Hirtreiter, stellv. 
Geschäftsstellenlei-
terin Edeltraud 
Frischhut, Evi Burkert 
und Personal- 
sachbearbeiter Wal-
ter Deichslberger 
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Abschlußprüfung erfolgreich abgelegt 

 

 
 
 
Nachdem Susanne Sauer 
im August 2017 ihre Aus-
bildung in der 
Verwaltungsgemeinschaft 
erfolgreich abgeschlossen 
hat, ist sie seit 01. Sep-
tember 2017 als Kassen-
verwalterin tätig. Das Bild 
zeigt von rechts nach 
links: Bürgermeister 
Christian Hirtreiter, stellv. 
Geschäftsstellenleiterin 
Edeltraud Frischhut 
Susanne Sauer und 
Personalsachbearbeiter 
Walter Deichslberger 

 

 

 

Bayern-WLAN in Straßkirchen ï Hotspots an Rathaus und Sportzentrum installiert - Kos-

tenlos im Internet surfen 

Bayern wird das erste Bundesland mit einem eigenen WLAN-Netz. Bis 2020 wird der Freistaat Bayern 
mit einem engmaschigen Netz von kostenfreien WLAN-Hotspots überzogen. 
Der Freistaat investiert dafür rund 10 Millionen Euro. 
Die notwendige Koordination dieses Aufbaus und des anschließenden Betriebs übernimmt das Bayern-
WLAN Zentrum Straubing als Dienststelle des Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermes-
sung. 
Die Ersteinrichtungskosten werden vom Freistaat Bayern gedeckt. Die laufenden Kosten für die Hot-
spots werden von der Gemeinde Straßkirchen getragen. In Straßkirchen besteht nun die Möglichkeit 
sich ohne Angaben von persönlichen Daten und ohne Zeitlimit an den zwei Standorten Rathaus und 
Sportzentrum kostenlos ins Internet einzuwählen. 
So kann je nach Signalstärke im und vor dem Rathaus oder auch in der Turnhalle bzw. am Sportzentrum 
frei gesurft werden.  
Die Sicherheitsstandards sind hoch, ein Jugendschutzfilter ist implementiert und der Betreiber Vodafone 
ist über das Providerprivileg von der sogenannten Störerhaftung befreit. 
Man erkennt Bayern-WLAN Hotspots an der SSID (WLAN-Namen) @BayernWLAN.  
Ein Smartphone verbindet sich automatisch wieder mit Bayern-WLAN, wenn es sich im Sendebereich 
eines Hotspots befindet. 
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Start des Bayern-WLAN in 

Straßkirchen mit (von 

links): 

Dr. Christian Hirtreiter 

(Erster Bürgermeister), 

Martin Haberl (Bayern-

WLAN-Zentrum 

Straubing), Christian Loidl 

(Verwaltungsgemeinschaft 

Straßkirchen) 

 

 
Bereits zweite Jungbürgerversammlung durchgeführt 
 
Die Gemeinde Straßkirchen, konnte bereits zum zweiten Mal zu einer Jungbürgerversammlung für 
die Jugendlichen in der Gemeinde Straßkirchen im Alter zwischen 14 und 17 Lebensjahren einladen. 
Im März 2017 fand im Pfarrheim St. Stephanus bei der Berichterstattung auch das abgelaufene Jahr 
2016 in der Gemeinde Beleuchtung. Auch die beiden gemeindlichen Jugendbeauftragten Adolf Ehrl 
und Patrick Hein waren gekommen, um über die aktuellen Gegebenheiten für die örtliche Jugendar-
beit zu informieren. 
Zunächst wurde aber anhand eines Flyers der Arbeitsbereich der Jugendbeauftragten vorgestellt. Bür-
germeister Christian Hirtreiter führte zu wichtigen Thematiken ein und gab auch einen Überblick über 
die für das Jahr 2017 geplanten Aktivitäten der Gemeinde.  Besondere Erläuterungen gab man zur 
JULEICA, der Jugendleiterkarte.  
Die Jugendleitercard erhalten bundesweit Mitarbeiter in der Jugendarbeit. Diese müssen dort ehren-
amtlich für einen Träger der freien Jugendhilfe oder für einen Träger der öffentlichen Jugendhilfe tätig 
sein. Dabei müssen sie nach bestimmten Standards zu dieser Arbeit qualifiziert sein. Mit dieser Karte 
erhält man im Landkreis verschiedene Vergünstigungen wie Fahrermäßigungen oder andere Rabatte. 
Es wurde auch über das Jugend-Taxi aufgeklärt. Seit November 2015 können junge Leute zwischen 
14 und 26 Jahren im Landkreis Straubing-Bogen für die Hälfte des regulären Fahrpreises Taxi fahren. 
Sie müssen dazu nur vorher Wertschecks bei ihrer Gemeinde oder dem Kreisjugendring kaufen. Die 
Schecks sind 5, 10 oder 20 Euro wert und kosten jeweils nur die Hälfte. Jeder darf im Monat Wert-
schecks im Gesamtwert von 60 Euro kaufen. Fünf beteiligte Taxiunternehmen akzeptieren die Wert-
schecks. Deren Fahrer müssen das Alter der Fahrgäste prüfen. Unrunde Beträge können bar aufge-
zahlt werden. Übersteigt ein Gutschein den Fahrpreis, ist keine Barauszahlung möglich. Die Schecks 
gelten für Transfers, die im Landkreis beginnen oder enden. Zeitlich sind sie auf Freitage, Samstage 
und die Tage vor Feiertagen zwischen 18 und 6 Uhr morgens begrenzt. Der Landkreis zahlt die an-
dere Hälfte des Fahrpreises als Zuschuss. Eine Ermäßigung um weitere 50 Prozent bekommen die 
Inhaber eines "Juleica" genannten Ausweises, der an ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit 
ausgegeben wird. Sie bezahlen im Endeffekt nur ein Viertel des Taxi-Tarifs. Die Wünsche und Anre-
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gungen der Jugendlichen wurden gesammelt und diskutiert. Es wurde zu den bei der Jungbürgerver-
sammlung 2016 genannten Themenbereichen und Wünschen berichtet. 
Bürgermeister Christian Hirtreiter, kündigte an, dass auch im Jahr 2018 eine entsprechende Jungbür-
gerversammlung organisiert wird, um den Jugendlichen der Gemeinde Straßkirchen die Gelegenheit 
zu geben sich einzubringen.  

 
Weitere Caritas-Fachstelle für pflegende Angehörige im Landkreis eröffnet  
 
Im Rathaus Straßkirchen ist seit August d.J. ein Beratungsbüro der Fachstelle für pflegende Angehörige 
eingerichtet. Es ist neben Bogen, Laberweinting, Rattenberg, Niederwinkling und Salching die sechste 
Caritas-Beratungsstelle im Landkreis. Ortsnah und unbürokratisch können sich alle Interessierten über 
diverse Themen, die im Zusammenhang mit häuslicher Pflege wichtig sind, informieren und beraten 
lassen. Alle Pflegenden aus Straßkirchen und Umgebung haben nun (nach vorheriger Terminvereinba-
rung) vor Ort die Möglichkeit, mit Frau Mia Engl in Kontakt zu treten und sich zu Fragen hinsichtlich der 
Pflege von Familienangehörigen fachlich beraten und unterstützen zu lassen 
Bürgermeister Dr. Hirtreiter bedankte sich für das Engagement der Caritas und betonte wie wichtig ihm 
die örtliche Nähe der Beratungsstelle ist und hofft, mit der Initiierung einen weiteren Meilenstein zur 
Unterstützung pflegender Angehöriger und hilfsbedürftiger Senioren geschaffen zu haben. Die Räum-
lichkeiten im Rathaus werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Zusätzlich beteiligt sich die Ge-
meinde mit einem Kostenbeitrag, denn die Unterstützung von pflegenden Angehörigen durch kompe-
tente Fachkräfte ist für die Gemeinde Straßkirchen laut Bürgermeister von großer Bedeutung. 
Mia Engl hob die Schwerpunkte der Dienstleistung hervor: Sie betonte, dass es zur Erhaltung der Pfle-
gebereitschaft von Angehörigen wichtig sei, dass diese wirkungsvolle Unterstützung erhalten, damit sie 
auf Dauer den Belastungen des Pflegealltags standhalten können. Dazu gehören Beratung, Begleitung, 
Information und Koordination. Durch die erfahrenen Berater Klaus Aschenbrenner und Mia Engl wurde 
ein wirkungsvolles System von Beratung und Entlastungsleistung aufgebaut. Mit der Erweiterung der 
Beratungsstellen erfüllt der Dienst den Anspruch einer landkreisweiten und gleichzeitig wohnortnahen 
Versorgung. 
Die Fachstelle für pflegende Angehörige, die seit bereits elf Jahren an dieser Aufgabe arbeitet, hat den 
Auftrag die selbstständige und selbstbestimmte Lebensführung älterer und hilfebedürftiger Menschen 
zu unterstützen, sowie vor allem pflegende Angehörige in allen Herausforderungen, welche das Altern 
mit sich bringt, zu beraten und die Pflegebereitschaft und Pflegefähigkeit dieser zu erhalten und zu 
fördern. Um diese Ziele zu erreichen ist eine neutrale Information und Beratung oberstes Gebot. 
Die Beratung erfolgt in den sechs Beratungsstellen als Einzelberatung, telefonisch oder im Rahmen von 
Hausbesuchen. Terminvereinbarungen sind während der normalen Geschäftszeiten von Montag bis 
Freitag jederzeit möglich. Für Beratungsgespräche im Rathaus Straßkirchen steht nach vorhergehender 
terminlichen Vereinbarung unter der Telefonnummer 09421/9912-37 hierfür der Mittwoch zu Verfügung. 
 

 
Das Bild zeigt von links nach rechts: Bgm. Hirtreiter, Frau Engl und Herr Aschenbrenner 
 von der Beratungsstelle sowie Herr Deichslberger von der Verwaltung 
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Moderne Vereinsarbeit thematisiert 

Die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Straßkirchen, die Gemeinden Irlbach und Straß-
kirchen, konnten bereits zum vierten Mal zu einer Informationsveranstaltung für die Verantwortlichen in 
den Vereinen einladen. Das Thema ĂNeue Medien in der Vereinsarbeitñ fand beim diesjährigen Infor-
mationsabend Beleuchtung. Vereinsverantwortliche und Gemeinderatsmitglieder waren gekommen, 
um sich über die aktuellen Gegebenheiten für eine moderne Jugendarbeit zu informieren. Bürgermeister 
Christian Hirtreiter führte zu der spannenden und wichtigen Thematik ein. Eva Opitz von der Medien-
fachberatung des Bezirksjugendring Niederbayern aus Vilshofen referierte ausführlich und sachkundig 
zu dem umfangreichen Themenbereich. Sie gab fundiert einen Einblick in jugendliches Medienhandeln, 
daraus resultierende (medien)-pädagogische Fragestellungen und stellte ausgehend von den Angebo-
ten der Medienfachberatung die Methode der "Aktiven Medienarbeit" als Möglichkeit zur Förderung von 
Medienkompetenz vor. Bürgermeister Christian Hirtreiter, kündigte an, dass auch im Jahr 2018 ein ent-
sprechender Informationsabend für Vereinsverantwortliche der Gemeinden Irlbach und Straßkirchen - 
organisiert wird: 1.3.18 im Gasthof Auer zum Thema ĂDurchf¿hrung von GroÇveranstaltungenñ.   

 

Im Bild von rechts:  Bürgermeister Christian Hirtreiter (Straßkirchen), 2. Bürgermeister Hermann Radlbeck 
(Irlbach), Eva Opitz (Medienfachberatung des Bezirksjugendring Niederbayern), Elisabeth Lindinger und Kreisju-
gendringvorsitzender Robert Dollmann 

Gewerbetag 2017 war ein Erfolg 
Es wurden zum 4. Mal die Gewerbetreibenden der Gemeinde eingeladen um aus erster Hand Infor-
mationen zu Fördermöglichkeiten und zu künftigen Entwicklungen zu erhalten. Die Chancen durch 
das verstärkte Zusammenrücken innerhalb der Region "Donau-Moldau" wurde durch die Koordinatorin 
der Donau-Moldau-Region, Jaroslava Pongratz, vorgestellt. 
Gerade die Möglichkeit zur stärkeren Vernetzung der örtlichen Gewerbebetriebe soll auch das lokale 
Potential für die Zukunft erhöhen. 
Insbesondere die Förderungen von Neuinvestitionen und der Ausblick auf die Planungen beim "Straß-
kirchner Gewerbegebiet Ost" erhielten bei der Vormittagsveranstaltung einen breiten Raum. Denn 
eine Unternehmenserweiterung oder eine Neugründung sei immer ein Wagnis, aber wer nicht wagt, 
der nicht gewinnt, so der einladende Bürgermeister Christian Hirtreiter bei seinen Ausführungen. Ja-
roslava Pongratz stellte ihr persönliches Aufgabenspektrum in der Donau-Moldau-Region vor. Wichtig 
ist durch das weitere positive Zusammenwachsen innerhalb dieser bayerisch-böhmischen Grenzre-
gion das Potential für die Unternehmen in der Region zu vergrößern. Zu dieser kontinuierlichen Wei-
terentwicklung des bayerisch-tschechischen Kooperationsraums leisten die Beratungsbüros einen 
wichtigen Beitrag.  
Mit dem zweiten Lichtbildervortrag gab Martin Kenneder, Amt für Ländliche Entwicklung, Freyung, einen 
Überblick über mögliche Handlungsfelder, welche die Unternehmen bei ihren Planungen für die Zukunft 
nutzen sollten. Kenneder führte aus, dass grundsätzlich die Förderwürdigkeit eines Investitionsvorha-
bens abzuklären sei, denn hier ist durchaus Potential.  
Kenneder ging auf Möglichkeiten der Förderung durch die Europäische Union und deren Förderpro-
gramme ausführlich ein. Beim dritten Vortrag "Aktuelles aus der Wirtschaftsförderung des Landkreises" 
von Erich Brunner konnten die Teilnehmer beim Referat auch einen Überblick über die Strukturen im 
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Landkreis Straubing-Bogen gewinnen. Der Gewerbetag soll künftig weiterhin regelmäßig  
durchgeführt werden. Von allen drei Referenten wurde konkret auf die Fragestellungen  
der Teilnehmer dieses Gewerbetags eingegangen. 
  

 
Der Wirtschaftsreferent des Landkreises Straubing-Bogen Erich Brunner (2. v. li.), Bürgermeister 
Christian Hirtreiter (1. v. li.), Jaroslava Pongratz (Koordinatorin der Donau-Moldau-Region, 2. v. re.), 
Martin Kenneder (Amt für Ländliche Entwicklung, Freyung, 1. v. re.)  waren sich beim Straßkirchner 
Gewerbetag einig, dass gerade das Vernetzen einen Mehrwert in der modernen Wirtschaft bringt und 
Mittelstands-Unternehmer bei Investitionen großen Mut zeigen. 
 

 
Infoabend zum Thema Stress 
Einmal jährlich wird von einem der beiden Straßkirchner gemeindlichen Kindergärten ein öffentlicher 
Informationsabend zu einem aktuellen Themenfeld organisiert. Nachdem im Jahr 2016 die Notfallhilfe 
bei Kleinkindern thematisiert wurde, referierte im Februar 2017 der Regensburger Theologe Andreas 
Dandorfer im Straßkirchner Pfarrheim St. Stephanus zu dem immer wichtiger werdenden Themenbe-
reich "Stress in der Familie". Mit seinem plakativen Vortrag über Stress bei Eltern und Kindern zog 
Pastoralreferent Andreas Dandorfer von der Katholischen Elternschaft der Diözese Regensburg alle 
Zuhörer in seinen Bann. Beim diesem Elternabend des Kindergartens St. Martins im Pfarrheim hatten 
sich viele Eltern eingefunden und hörten aufmerksam den Erklärungen und Tipps des Referenten zu. 
"Haben Sie heute schon Stress gehabt?" Andreas Dandorfer kennt sich als Berufstätiger und Vater 
von zwei Kindern bestens mit den Begriffen Familien- und Arbeitsstress aus und startete den Info-
abend mit einer Frage an das Publikum. Zu Beginn seines Vortrages erklärte er zunächst einmal, was 
man unter Stress versteht. Wenn man etwas tun müsse und dabei die Befürchtung habe, es nicht zu 
schaffen, entstehe eine Stresssituation. Diese könne, wenn das Chaos überhandnimmt, zu Konflikten 
führen. Mit zahlreichen Beispielen und einer Lichtbilder-Präsentation erläuterte er Stresssituationen, 
vermittelte, was dabei im Gehirn abläuft und welche Auswirkungen das auf den Familienalltag haben 
kann. Die Eltern wollen, dass ihr Kind glücklich und lebensfroh wird, erklärte der Referent, doch 
Stresssituationen hindern es daran und Faktoren wie Zeitdruck, Geld und die vielen Richtungen, in die 
sich das Kind wenden kann, führen zu einem Chaos. Daher brauchen Kinder eine Spur an die sie sich 
halten können sowie Hilfe und Unterstützung. Die Eltern allein können den ganzen Zusammenhang 
überblicken, das Kind sehe nur einen Teilausschnitt und leide bei Misserfolg. Hier sei es wichtig, dass 
die Eltern das Kind nicht schimpfen, sondern es trösten und gemeinsam mit ihm versuchen, die Her-
ausforderung zu lösen. Dandorfer stellte auch die beiden Arten von Stress: positiver und negativer 
Stress vor. Dandorfer ging auch auf die Emotionen und das Fluchtverhalten der Kinder ein. Wichtig 
seien stabile Werte, wie die Überzeugung, dass man etwas kann sowie das Selbstwertgefühl, das 
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helfe, Stress zu überstehen. Am Schluss überreichte die Kindergartenleiterin Regina Hackl dem Refe-
renten ein kleines Dankeschön für den interessanten und ausführlichen Vortrag. Auch 2018 werden 
die Kindergärten wieder einen öffentlichen Informationsabend für Eltern und Großeltern anbieten. 
 

 
von rechts im Bild: Andreas Dandorfer, Elternbeiratsvorsitzende Tanja Altmann, 

Kindergartenleiterin Regina Hackl und Bürgermeister Christian Hirtreiter 
 

Verleihung der Jugendraute 2017 an Beate Scherm, Karin Bechteler und Patrick Hein 
für hervorragendes Engagement in der Jugendarbeit (Schambach Kids und FFW) 
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Helferkreis Asyl/Flüchtlinge ï Termine 2018 
02.02., 02.03. 06.04., 04.05., 01.06., 03.08., 07.09., 05.10., 02.11. und 07.12. 

Jeweils 18 Uhr Ăcultural eveningñ 
 

Ă Der direkte Kontakt ist unheimlich wichtigñ: 
Dr. Verena Sattler, Bildungskoordinatorin  

für Neuzugewanderte im Landkreis,  
zu Gast beim Helferkreis Flüchtlinge/Asyl in Straßkirchen 

 
Martin Schaller (Freiwilligen Zentrum Straubing), Dr. Verena Sattler (Bildungskoordinatorin des 

 Landkreises Straubing-Bogen) und der örtliche Bürgermeister Christian Hirtreiter am Rande der 
 Informationsveranstaltung im Straßkirchner Pfarrheim St. Stephanus 

Seit Januar dieses Jahres betreut Frau Dr. Verena Sattler hauptamtlich vom Landratsamt Straubing-
Bogen politische Entscheidungsträger und lokale Institutionen in Sachen Bildung für Neuzugewan-
derte. Ihre Arbeit wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und ist sowohl auf 
Asylbewerber und Flüchtlinge als auch auf Neuzugezogene aus dem EU-Ausland und sogenannten 
Drittstaaten ausgerichtet. 
Auf Einladung des Straßkirchner Bürgermeisters, Christian Hirtreiter, hat Frau Dr. Sattler am Freitag, 
4.8.17 ihre Tätigkeit als Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte dem dortigen Helferkreis Flücht-
linge/Asyl im Pfarrheim St. Stephanus vorgestellt. Bei dem Informationsabend war auch der örtliche 
Pfarrer Loxly Sebastian Paravakal mit dabei. Dabei ist sie auf die verschiedenen vor Ort bestehenden 
Bildungseinrichtungen eingegangen, von den Kitas bis hin zu den Berufsschulen und den Trägern von 
Integrationskursen. Auf Wunsch einiger ehrenamtlicher Helfer nahm sie auch mögliche Bildungsüber-
gänge in den Blick sowie vor allem die verschiedenen Chancen eines Anschlusses nach der Berufs-
schule.  

 
Hinweis der FFW Straßkirchen 

Verhaltenshinweis zum Umgang mit Wespen und deren eventuellen Beseitigung  
 

Wespen, Bienen und ähnliche Insekten, (so genannte Hymenopteren) stellen keine Gefahr dar. Alle 
Hymenopteren können stechen. Dies ist zwar schmerzhaft, jedoch in der Regel nicht besonders ge-
fährlich oder gar tödlich. Lediglich für Menschen mit Insektengiftallergie (2-3% der Bevölkerung) kön-
nen Stiche schwerwiegende Folgen haben. Hymenopteren üben eine wichtige Bestandsregelung bei 
Ernte- und Forstschädlingen aus und bestäuben zahlreiche Wild- und Kulturpflanzen. Wespen unter-
stehen dem allgemeinen Schutz, eine Vielzahl von Arten sogar einem besonderen Schutz. Das heißt, 
ohne einen triftigen Grund dürfen Nester nicht entfernt werden.  
 
Jeden Sommer werden die Feuerwehren gerufen, um Wespen und andere ªhnliche Insekten zu Ăbe-
seitigenñ. Grundsªtzlich steht die Feuerwehr damit allerdings vor einem groÇen Problem. Gemeint ist 
damit nicht die technische Seite (wie fängt man die Tiere). Das Problem ist der Umstand, dass bis auf 
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die Deutsche und die Gemeine Wespe alle Wespenarten unter Naturschutz stehen; Hornissen sind 
darüber hinaus sogar vom Aussterben bedroht. Für die meisten Anrufer stellen die Insekten keine Ge-
fahr dar, sondern Ănurñ eine Belªstigung. Und damit d¿rfen wir genau genommen gar nicht eingreifen.  
 
Nur wenn aufgrund der Lage eines Wespen- oder Hornissennestes eine unmittelbare Gefahr für den 
Menschen oder die Ăºffentliche Sicherheit und Ordnungñ besteht (z.B. Wespennest im Wohnraum o-
der in dessen unmittelbarer Nähe, Bewohner reagieren allergisch auf Wespenstiche o.ä.), dann ist 
nach naturschutzrechtlicher Beratung/Prüfung ein Umsiedeln der Tiere erlaubt.  
 

Für Folgeschäden, die durch die Umsiedlung der Wespen, Bienen oder Hornissen entstehen, 
übernimmt die Freiwillige Feuerwehr und die Gemeinde keine Haftung.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein derartiger Einsatz gebührenpflichtig ist.  

 
 
Ab 01. Januar 2018 Rauchmelder-Pflicht in Bayern 
 

Seit Januar 2013 ist es in Bayern Pflicht, neue Wohnungen mit Rauch-
warnmeldern auszustatten. Nach einer Übergangsfrist bis Ende 2017 
müssen alle bestehenden Wohnungen mit Rauchwarnmeldern nachge-
rüstet sein. In Wohnungen müssen Schlafräume und Kinderzimmer sowie 
Flure, die zu Aufenthaltsräumen führen, jeweils mindestens einen Rauch-
melder haben. Die Rauchwarnmelder müssen so eingebaut oder ange-
bracht und betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und ge-
meldet wird. Die Eigentümer vorhandener Wohnungen sind verpflichtet, 
jede Wohnung bis zum 31. Dezember 2017 entsprechend auszustatten. 
Die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft obliegt den unmittelbaren Be-
sitzern, es sei denn, der Eigentümer übernimmt diese Verpflichtung.   

Rechtsquelle: § 46 Abs. 4 BayBO  
 

 

 

Sauber macht lustig 

Müllsammel-Aktion mit dem ZAW-SR am 01. April 2017 

 

An der Aktion ĂSauber macht lustigñ des ZAW Straubing am 01. April 2017 

beteiligten sich in Straßkirchen insgesamt 99 Helfer. Neben der Grund- und 

Mittelschule Straßkirchen, die die größte Gruppe bildete, nahmen noch die 

Pfadfinder, die Feuerwehren aus Straßkirchen und Paitzkofen und der Obst- 

und Gartenbauverein an der Aufräumaktion teil. Zum Abschluss versammel-

ten sich alle Helfer zu einem gemeinsamen Essen, das wie bereits in den Vor-

jahren von den Pfadfindern zubereitet wurde. 

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU_s3ggN_XAhUFWxoKHXeBDZEQjRwIBw&url=http://www.leiblfing.de/rauchwarnmelder-retten-leben&psig=AOvVaw1P-AJyi7YW3DC4A54XEhf_&ust=1511880718390133
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Die Pfadfinder Straßkirchen mit Bürgermeister Christian Hirtreiter und Renate Rauscher 

 

 

 

 

 

Sprechtage der Rentenstelle in StraÇkirchen 2018 

Montag, 22. Januar 2018 
Montag, 19. Februar 2018 
Montag, 19. März 2018 
Montag, 16. April 2018 
Montag, 14. Mai 2018 
Montag, 18. Juni 2018                                                
Montag, 16. Juli 2018 
Montag, 20. August 2018 
Montag, 17. September 2018 
Montag, 15. Oktober 2018  
Montag, 19. November 2018 
Montag, 17. Dezember 2018 

Terminvereinbarung 
Gemeinde Oberschneiding 

Zentrale Rentenstelle ILE Gäuboden 
-Frau Pflieger/Frau Limbrunner- 

Pfarrer-Handwercher-Platz 4 
94363 Oberschneiding  

Tel.: 09426-850432 
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Sprechtage 2018 des VdK Kreisverbandes Straubing-Bogen in der Gemeindeverwal-
tung 
Der VDK Kreisverband Straubing-Bogen hält einmal pro Monat einen Sprechtag, jeweils 
dienstags in der Zeit von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr in der Gemeindeverwaltung in Straßkirchen 
ab. Im Jahr 2018 sind folgende Sprechtage vorgesehen: 16.01., 13.02., 13.03., 17.04., 15.05., 
12.06., 10.07., im August kein Sprechtag, 11.09., 09.10., 13.11., im Dezember kein Sprechtag. 

 

Homepage der Gemeinde 
Seit Anfang 2012 ist der neue Internet-Auftritt der Gemeinde Straßkirchen im Netz. Unter 
www.strasskirchen.de finden Sie immer das Aktuellste und Neueste in unserer Gemeinde. 
Gerne wird auch Ihr Beitrag eingestellt. Zudem verfügt die Gemeinde Straßkirchen dank Herrn 
Kandler über ein eigenes APP. Einfach die Homepage besuchen und herunterladen für i-
Phone usw. 
 

Kommunale Verkehrsüberwachung bzw. Überwachung des fließenden Verkehrs 
in Straßkirchen   
Die vom Gemeinderat beschlossene Verkehrsüberwachung wird, nach den uns vorliegenden 
Rückmeldungen, von den meisten Bürgern positiv angesehen. Stellt man die Kosten und Ein-
nahmen gegenüber, so verbleibt bei der Gemeinde ein minimaler geldwerter Vorteil. Wichtig 
für den Gemeinderat und die Bevölkerung ist aber ein gewisser Ăerzieherischer Wertñ und da-
mit eine höhere Sicherheit im Ort.  
 

Lärminfo 
Geräusche, die durch Tätigkeiten von Privatpersonen in der Nachbarschaft hervorgerufen wer-
den und störend oder belästigend wirken, werden als Nachbarschaftslärm bezeichnet. Zu der-
artigen Geräuschen gehören beispielsweise die Radiowiedergabe, eine Party, Heimwerkerar-
beiten in der Wohnung oder im Garten oder auch der Betrieb von Fahrzeugen auf privatem 
Gelände. Lärm, der von benachbarten Gewerbe- oder Industriebetrieben ausgeht, ist kein 
Nachbarschaftslärm, sondern Gewerbelärm.  

Das Lärmempfinden des Einzelnen hängt u.a. auch von der Information über die Lärmquelle 
und von der Einstellung zu ihr ab. Gerade im Bereich des Nachbarschaftslärms entscheiden 
diese Faktoren häufig darüber, ob ein Geräusch überhaupt als Lärm betrachtet wird.  
Ein Dorn im Auge der Nachbarschaft sind hier oftmals die Zeiten in denen Gartenarbeiten 
durchgeführt werden, z.B. Rasenmähen oder Arbeiten mit einem Freischneider oder Laubblä-
ser. Die Betriebszeiten solcher Geräte sind in der Geräte- und Maschinenlärmschutzverord-
nung festgelegt.  
 
Rasenmäher dürfen demnach an Werktagen in der Zeit zwischen 07:00  und 20.00 Uhr be-
trieben werden.  
 
Für Freischneider, Grastrimmer, Laubbläser und ïsammler gibt es spezielle Regelungen, 
diese dürfen nur an Werktagen in der Zeit zwischen 09:00 und 13:00 Uhr und zwischen 
15:00 und 17:00 Uhr betrieben werden.  
Besitzen solche Geräte hingegen ein Umweltzeichen, dürfen sie wie Rasenmäher werktags 
zwischen 07:00 und 20:00 Uhr betrieben werden, an Sonn- und Feiertagen darf keines der 
Geräte betrieben werden, auch Rasenmäher nicht.  
Schon beim Kauf von Neugeräten sollte daher auf die Kennzeichnung geachtet werden, durch 
den Kauf leiser Geräte kann Nachbarschaftskonflikten oftmals vorgebeugt werden. 
 
Tonübertragungsgeräte und Tonwiedergabegeräte, wie z.B. Radios, Kassettenrecorder und 
CD-Spieler dürfen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, in den öffentlichen Anlagen 
und in der freien Natur nicht benutzt werden, wenn andere Personen dadurch gestört werden. 
Dies gilt auch für Geräte, mit denen sonstige Schallzeichen gegeben werden können. 
Fühlen Sie sich durch Geräusche aus der Nachbarschaft gestört, so sprechen Sie gegebe-
nenfalls mit anderen Nachbarn darüber, ob diese sich ebenfalls gestört fühlen. Kommen Sie 
zu dem Schluss, dass es sich um eine unzumutbare Störung Ihrer Ruhe handelt, so weisen 

http://www.strasskirchen.de/
http://www.gaa.baden-wuerttemberg.de/Vorschriften/Im/2_1_32.pdf
http://www.gaa.baden-wuerttemberg.de/Vorschriften/Im/2_1_32.pdf
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Sie den Lärmverursacher freundlich darauf hin. Häufig lässt sich der Stein des Anstoßes mit 
einem Gespräch beseitigen oder wenigstens ein vernünftiger Kompromiss erreichen. 
Im Falle von Nachbarschaftslärm kann die öffentliche Verwaltung in der Regel nicht einschrei-
ten, hier greift das Zivilrecht. Gegebenenfalls kann die Einschaltung eines Anwalts angebracht 
sein. Vor einem solchen Schritt sollten aber Informationen über den Erfolg/Misserfolg einer 
solchen Klage unbedingt eingeholt und die Folgen für das nachbarschaftliche Klima bedacht 
werden. § 906 und § 1004 des Bürgerlichen Gesetzbuches bieten eine Handhabe für Ansprü-
che vor dem Zivilgericht. Unnötige und unzumutbare Lärmbelästigungen werden nach § 117 
des Ordnungswidrigkeiten-Gesetzes geahndet. In akuten Fällen kann die Polizei gerufen wer-
den.  
Wenn Sie ein Fest feiern wollen, unterrichten Sie Ihre Nachbarn vorher in freundlicher Weise. 
Überlegen Sie auch, ob Ihre Musikanlage auf ĂAnschlagñ stehen muss. Eventuell laden Sie 
sogar den einen oder anderen Nachbarn ein. Ein informierter oder eingeladener Gast wird 
mehr Verständnis für Ihr Fest aufbringen, weil er schließlich selbst einmal feiern will. So kön-
nen Sie Ärger mit der Nachbarschaft vermeiden. E-Mail. 
 
Daran gedacht?....................... 
 
Die Gemeindekasse erinnert daran, dass das Halten eines über vier 
Monate alten Hundes im Gemeindegebiet einer jährlichen Hunde-
steuer unterliegt.  
Hundehalter, deren Hund noch nicht angemeldet ist, werden gebeten, 
sich mit der Gemeindekasse in Verbindung zu setzen. Wenn Sie kei-
nen Hund mehr besitzen, teilen Sie uns dies bitte auch mit. Kontakt: 
Frau Sauer, Tel. 09424/9424-27, E-Mail: sauer@vg-strasskirchen.de 
oder direkt an Gemeinde Leiblfing, Frau Fiedler, Tel. 09427/950328. 
 

Abwassergebühren bei Poolbefüllung 
Eine Poolbefüllung durch nicht über Zähler er-
fasstes Wasser, welches nach der Nutzung in 
die gemeindliche Kanalisation eingeleitet wird, 
muss der Gemeindeverwaltung mitgeteilt wer-
den und wird mit dem aktuell gültigen 
Schmutzwassergebührensatz abgerechnet. 
Für weitere Fragen steht ihnen Frau Sauer un-
ter der Telefonnummer (09424 9424 ï 27) 
gerne zur Verfügung.  
 
Pflanzenrückschnitt 
Auch in diesem Jahr wurde die Gemeinde Straßkirchen wieder mit Klagen über Beeinträchti-
gungen durch überhängende Äste, Bäume und Sträucher konfrontiert.  
 
Wie Sie ja wissen müssen Pflanzen, Hecken, Sträucher und Bäume, die sich in der Nähe 
öffentlicher Wege und Straßen befinden, so zurückgeschnitten werden, dass sie nicht in den 
Gehweg hineinragen, die Sichtdreiecke freihalten und auch die Sicht auf Verkehrszeichen und 
Verkehrseinrichtungen nicht verdecken. Auch entlang landwirtschaftlicher Feld- und Wald-
wege und Straßen stellen überhängende Aste, Sträucher und Bäume, die in die Wege hinein-
ragen, eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit und Behinderung dar.  
 
Wir appellieren deshalb im Interesse der Verkehrssicherheit und nicht zuletzt auch zur Ver-
meidung von Schadensersatzansprüchen an Ihr Verständnis und bitten Sie, Anpflanzungen 
aller Art, d.h. Bäume, Sträucher und Hecken, die in den Lichtraum der Straße hineinragen und 
dadurch die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigen, entsprechend der ge-
setzlichen Bestimmungen zurückzuschneiden um so die ungehinderte Nutzung der Verkehrs-
flächen und Fußwege sicherzustellen.  
 

mailto:sauer@vg-strasskirchen.de
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Im Bereich von Geh- und Radwegen fordert das Bayer. Straßen- und Wegegesetz mindestens 
einen  Lichtraum von 2,50 m; über Fahrbahnen ist ein Mindestlichtraum von 4,50 m freizuhal-
ten. 
Auch Bepflanzungen an landwirtschaftlichen Grundstücken sind 4,50 m über der gesamten 
Fahrbahn freizuhalten, damit landwirtschaftliche Fahrzeuge ohne Behinderung verkehren kön-
nen und auch Fußgänger und Radfahrer nicht beeinträchtigt werden.  
Die Auslichtungen sind grundsätzlich so vorzunehmen, dass Teile der Bäume und Sträucher 
auch dann nicht in das Lichtraumprofil hineinragen, wenn sie durch Schneelast, Belaubung 
oder Fruchtbehang ihre Lage verändern. Sie sollen so geschnitten werden, dass sie nicht 
schon wieder in der kommenden Vegetationsperiode erneut eine Behinderung darstellen. Um-
sturzgefährdete Bäume und dürres Geäst, vom dem eine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer 
ausgehen kann, ist zu entfernen. 
Der zuständige Baulastträger ist zwar nach Art. 29 BayStrWG zur Beseitigung von Anpflan-
zungen,  Zäunen, sowie Stapel, Haufen und ähnlichen mit dem Grundstück nicht fest verbun-
denen Gegenständen, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gefährden, berechtigt. 
Da aber die Durchführung dieser Zurückschneidearbeiten durch den gemeindlichen Bauhof 
einen für Sie vermeidbaren Kostenaufwand darstellt,  bitten wir Sie, selbst für ein Zurück-
schneiden der überhängenden Gewächse zu sorgen. Dies liegt nicht zuletzt auch in Ihrem 
Sinne, da bei etwaigen Unfällen der Grundstückseigentümer haftet.  
 

Die Gemeindeverwaltung beantwortet gerne Ihre offenen Fragen; nach telefonischer Termin-
absprache steht auch der Bürgermeister zur Erörterung des Problems zur Verfügung.  
 

Grasablagerungen 
Grasablagerungen an Bachböschungen können zu Gewässerverunreinigungen führen und 
sind deshalb unzulässig. Verstöße werden als Straftat geahndet.  

 

Pflege öffentlicher Flächen vor den Grundstücken  
Es gibt immer mehr Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht darauf warten, bis der Gemeinde-
bauhof die kleinen Rasenflächen vor ihren Grundstücken mäht, sondern selbst Hand anlegen. 
Dafür möchten wir uns sehr herzlich bedanken und hoffen, dass durch dieses gute Beispiel 
auch andere Gemeindebürger angeregt werden. 
 

Ablagerungen an Straßenrändern und in Wäldern 
Bedauerlicherweise muss immer wieder festgestellt werden, dass Abfälle an Straßenrändern 
und in Wäldern bzw. am Waldrand abgelagert werden. Obwohl mehrere Möglichkeiten zur 
Beseitigung von Abfällen vorhanden sind und angeboten werden, wird von einigen unbelehr-
baren Zeitgenossen immer wieder diese Art der Abfallentsorgung gewählt. Neben der Abgabe 
der entsprechenden Materialien im Wertstoffhof besteht die Möglichkeit zur Abfallentsorgung 
über die Müllabfuhr mittels Restmüll und Bioabfälle. Immer wieder wird beobachtet, dass an 
Gehwegen in Orts- und Siedlungsbereichen, Hausmüll in Plastiktüten versteckt, in Abfallbe-
hältern abgelagert wird. Dieses Verhalten ist unakzeptabel.  
 
Reparatur defekter Straßenleuchten  
Es wird gebeten, dass beim Bemerken einer defekten Straßenlampe dies auf direktem Wege 
der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Straßkirchen, Lindenstraße 1, Tel. 
09424/9424-20 oder gleich direkt an die Stadtwerke Straubing unter der Tel. 09421/864-0 ge-
meldet wird. Bitte diese Nummer bei der Meldung angeben. Die Schadensbehebung kann 
nicht immer sofort erfolgen. Die Reparaturen werden aus Kostengründen immer in gewissen 
Zeitabständen ab der Schadensmeldung durchgeführt. So ist es möglich, dass mehrere Lam-
pen, die ggf. innerhalb eines nahen Zeitraumes defekt werden, in einem Auftrag repariert wer-
den.  
 

Winterdienst  
Wir ersuchen auch heuer wieder unsere Bürger, die Gehwege bzw. Seitenstreifen von Straßen 
ohne Bürgersteige von Schnee und Eis zu räumen. Dazu verpflichtet die in ganz Bayern gel-
tende Mustersatzung über die Sicherung der Gehbahnen im Winter die betroffenen Grund-
stücksanlieger (Vorder- und Hinterlieger) werktags zwischen 7.00 Uhr und 20.00 Uhr sowie 
sonn- und feiertags zwischen 8.00 Uhr und 18.00 Uhr. Der gemeindliche Bauhof ist für seine 
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Tätigkeit gerüstet und ersucht alle Fahrzeugbesitzer, den Wagen nachts nicht auf der 
Straße abzustellen, sondern auf Stellplätzen oder in der Garage. Der Schneeräumdienst 
wäre damit wesentlich schneller und effektiver. Bitte scheuen Sie sich nicht, dies auch 
anderen PKW-Besitzern nahe zu legen. Wir bitten Sie auch um Verständnis dafür, dass die 
Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofes nicht an allen Orten gleichzeitig räumen können. Ge-
wisse Verzögerungen lassen sich vor allem bei länger anhaltendem Schneefall leider nicht 
vermeiden.  
Die Gemeinde ist jedoch bemüht, so schnell wie möglich alle öffentlichen Straßen zu räumen 
und zu streuen. Vorrangig werden die Straßen geräumt, auf denen der Schulbus fährt, dann 
kommen die Haupterschließungs- und dann die Erschließungsstraßen. Wenn wir unsere 
Pflichten gemeinsam wahrnehmen, ist sicherlich eine reibungslose Durchführung des Winter-
dienstes möglich. Hinweise und Anregungen diesbezüglich aus der Bürgerschaft sind er-
wünscht. 

 
Reinigung der Straßen und Gehwege im Gemeindebereich  
Wenn im Frühjahr der Schnee und das Eis von den Straßen und Gehwegen verschwunden 
ist, bleibt wie jedes Jahr  der Streusplitt zurück. Wir bitten Anlieger (Vorder- und Hinterlieger), 
die vor ihren Grundstücken vorbeiführenden Gehwege und Straßen zu kehren. Sie sollten 
auch darauf achten, dass die in Ihrem Straßenbereich befindlichen Sinkkästen nicht zum Ab-
falleimer für den anfallenden Streusplitt werden. Zum einen ersparen Sie damit die Kosten für 
teure Sandräumarbeiten in der Kläranlage, die zu Lasten der Allgemeinheit gehen, zum ande-
ren leisten Sie einen wesentlichen Beitrag zur Verschönerung des Ortsbildes.  

Wir denken, dass diese Argumente wichtiger sind, als ein Hinweis auf die Reinigungspflicht 
der Anlieger nach der bestehenden Verordnung der Gemeinde.  
Immer im Frühjahr lässt die Gemeinde sämtliche Straßen im Gemeindegebiet kehren. Wann 
genau diese Frühjahrsreinigung ist, wird in der Presse bekannt gegeben.  

 

Hinweise zur Hundehaltung  

 
 

 

Für das Gebiet der Gemeinde Straßkirchen besteht für 

große Hunde mit einer Schulterhöhe von mindes-

tens 50 cm innerorts eine Anleinpflicht. 

 

Daneben ist es verboten, Hunde aller Art und Größe 

auf Kinderspielplätzen und Sportanlagen mit deren nä-

herem Umgriff sowie in Kindergärten, Schulen, Freibä-

dern und dem Friedhof mitzuführen. 

 
 

 

 
Notruf 112 jetzt auch für den Rettungsdienst 
Unter der gebührenfreien Notrufnummer 112 (ohne Vorwahl) wird künftig nicht nur die Feuer-
wehr, sondern auch der Rettungsdienst erreicht. Die integrierte Leitstelle nimmt den Notruf 
entgegen und sorgt dafür, dass schnellst möglichst Hilfe kommt, egal ob Feuerwehr, Rettungs-
wagen oder Notarzt.  
 

Die Leitstelle benötigt folgende Angaben, um richtig auf den Notruf reagieren zu können: 
- Name, Standort und Telefonnummer 
- Ort des Ereignisses so genau wie möglich 
- Knappe Beschreibung des Ereignisses 
- Zahl der betroffenen Personen 
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Dienstfahrt-Fahrzeug- und Rabattverlustversicherung für Ehrenamtliche im 
kommunalen Auftrag 
Ehrenamtliche erhalten einen Versicherungsschutz, wenn sie in die Organisation der Kommu-
nen einbezogen und unentgeltlich tätig werden. Das heißt, für ehrenamtliche Senioren-, Ju-
gend-, Behindertenbeauftragte usw. besteht für Fahrten mit dem privaten Pkw eine Dienst-
fahrt-Fahrzeug- und Rabattverlustversicherung. 
Voraussetzung ist jedoch, dass die Gemeinde den Auftrag i. d. Regel in schriftlicher Form vor 
Fahrtantritt erteilt. Außerdem sind die Fahrten in einem Fahrtenbuch zu dokumentieren.  
Bürger, die ehrenamtlich im Auftrag der Gemeinde mit ihrem eigenen Pkw unterwegs sind, 
sollen sich bitte in der Verwaltungsgemeinschaft Straßkirchen, Lindenstraße 1, Straßkirchen, 
Frau Rauscher, Zimmer 7 (Tel. 9424-14; E-Mail rauscher@vg-strasskirchen.de) melden. 
 

Elektrofahrräder 
Die Energie Südbayern GmbH (früher Erdgas Südbayern) überreichte an die Gemeinden, die 
an das Erdgasnetz angeschlossen sind e-bikes. Die Elektroräder werden aus dem Klimafond 
finanziert und stehen nun im Eigentum der jeweiligen Gemeinden. Vom Spender grundsätzlich 
als Dienstfahrrad gedacht, möchten wir diese auch der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Ob 
Testfahrt oder gemütlicher Sonntagsausflug, die beiden Räder der Gemeinden Straßkirchen 
und Irlbach (ein Herren- und ein Damenrad) stehen im Rathaus Straßkirchen und können ge-
gen Hinterlegung einer Schutzgebühr ausgeliehen werden. Für Fragen oder Terminvereinba-
rungen steht ihnen Frau Sauer unter der Telefonnummer (0 94 24) 94 24 ï 27 gerne zur Ver-
fügung. 

 

 
Jetzt schnelles Internet für Straßkirchen 

¶ Rund 650 Haushalte können ab sofort schnelles Internet nutzen 

¶ Bandbreiten bis zu 50 Mbit/s 

¶ Mehr Geschwindigkeit bei der Telekom buchen 
 

Rund 650 Haushalte im Vorwahlbereich 09424 in Straßkirchen in den Ortsteilen Schambach, 
Ackerhof, Paitzkofen und Teilen von Straßkirchen können jetzt schneller im Internet surfen. 
Im neuen Netz sind telefonieren, surfen und fernsehen gleichzeitig möglich. Das gilt auch für 
Musik- und Video-Streaming oder das Speichern in der Cloud. Das maximale Tempo beim 
Herunterladen steigt auf bis zu 50 Megabit pro Sekunde (Mbit/s). Die Telekom hat dafür rund 
37 Kilometer Glasfaser verlegt und zehn Verteiler neu aufgestellt oder mit moderner Technik 
aufgerüstet. Im Laufe des ersten Quartals 2018 werden die FTTH-Anschlüsse für die Kun-
den, die Glasfaser bis in Haus erhalten, buchbar sein.  
Der Weg zum neuen Anschluss 
Wichtig: Für bereits bestehende Anschlüsse erfolgt keine automatische Anpassung der Ge-
schwindigkeit. Die Kunden müssen aktiv werden. Wer mehr über Verfügbarkeit, Geschwin-
digkeiten und Tarife der Telekom erfahren will, kann sich im Telekom Shop, beim teilneh-
menden Fachhandel, im Internet oder beim Kundenservice der Telekom informieren: 

¶ Telekom Shop Straubing, Ludwigsplatz 42, 94315 Straubing 

¶ Tele-Point Bogen, Bahnhofstraße 13, 94327 Bogen 

¶ Tele-Point Straubing, Ittlinger Straße 39, 94315 Straubing 

¶ TelecommunikationsCenter Straubing, Rosengasse 58, 94315 Straubing 

¶ Handy-World Straubing, Stadtgraben 80, 94315 Straubing 

¶ Expert Straubing Feuchtgruber GmbH, Oberer-Thor-Platz 3, 94315 Straubing 

¶ Tele-Point Plattling, Ludwigsplatz 6, 94447 Plattling 

¶ Expert Plattling Feuchtgruber GmbH, Otto-Brindl-Straße 3, 94447 Plattling 

¶ www.telekom.de/schneller 

¶ Neukunden: 0800 330 3000 (kostenfrei) 

¶ Telekom-Kunden: 0800 330 1000 (kostenfrei) 

 
 

mailto:rauscher@vg-strasskirchen.de
http://www.telekom.de/schneller
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Richtlinien für Familienförderung beim Erwerb von Baugrundstücken im neuen 
Baugebiet ĂAm Wasserwerk, BA 2ñ 
 

Die Gemeinde StraÇkirchen gewªhrt im Baugebiet ĂAm Wasserwerk, BA 2ñ Familien mit Kin-
dern für den Erwerb eines Baugrundstückes eine Ermäßigung des Kaufpreises. Dabei handelt 
es sich um eine freiwillige Leistung der Gemeinde, die nach folgenden Richtlinien abgerechnet 
wird: 

 
1. Privatpersonen erhalten beim unmittelbaren Erwerb eines Baugrundstückes für den 

Eigenbedarf von der Gemeinde Straßkirchen eine Kaufpreisermäßigung für Kinder. 
2. Die Ermäßigung gilt für Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. (Stichtag: 

Abschluss des Kaufvertrages) 
3. Bei Geburt eines Kindes wird die Ermäßigung bis fünf Jahre nach Abschluss des Kauf-

vertrages rückwirkend gewährt. 
4. Je Kind beträgt der Ermäßigungs- bzw. Förderbetrag 2.000 ú. Es werden hºchstens 

6.000,00 ú gewªhrt. 
5. Die Förderung kann je Kind nur einmal gewährt werden. 
6. Die Förderung wird ausbezahlt bei Fertigstellung des Wohngebäudes, tatsächlichem 

Einzug und Anmeldung als Erstwohnsitz bis spätestens 31.12.2019. Bei Geburt eines 
Kindes nach diesem Zeitpunkt gilt Ziff. 3. 

7. Das Wohngebäude ist mindestens fünf Jahre als Erstwohnsitz zu nutzen. Bei einer 
kürzeren Nutzung ist die gesamte Familienförderung vom Antragsteller an die Ge-
meinde sofort zurückzuzahlen. 

8. Die Richtlinien sind gültig bis auf Widerruf durch Gemeinderatsbeschluss und gelten 
ausschlieÇlich f¿r das Baugebiet ĂAm Wasserwerk, BA 2ñ 

 

 
Mitteilung des ZAW: ĂAus Plastik wird nie Kompostñ 

ZAW-SR kontrolliert ab sofort richtige Befüllung 

 In den Biotonnen finden sich leider immer öfter Plastiktüten, Verpackungen und Restmüll. 
Das verursacht Kosten für die Gebührenzahler und Probleme bei der Verwertung. Um dies 
zu ändern, hat der Zweckverband Abfallwirtschaft Straubing Stadt und Land (ZAW-SR) unter 
dem Motto ĂAus Plastik wird nie Kompostñ im gesamten Verbandsgebiet eine Aktion gestar-
tet: Zum einen wird informiert, was in die Biotonne hinein darf und was nicht. Zum anderen 
wird ab sofort kontrolliert, ob sich die Bürger daran halten. Wenn nicht, werden im Wiederho-
lungsfall die Biotonnen - nach einer Warnung - nicht mehr geleert. Bei schwerwiegenden Fäl-
len bleibt die Tonne ohne Vorwarnung ungeleert. 
In die Biotonne hinein gehören neben Gartenabfällen alle organischen Abfälle aus dem 
Haushalt, wie sie in der Küche beim Kochen und Zubereiten der Mahlzeiten anfallen. Bei Un-
sicherheiten, was wohin gehört, können sich die Bürger auf der Homepage des ZAW-SR un-
ter www.zaw-sr.de oder telefonisch beim ZAW-SR-Kundenservice unter der Nummer 
09421/990244 informieren. Das Argument für eine fehlerhafte Biotonnen-Bef¿llung, Ădas 
habe ich nicht gewusstñ, d¿rfte damit aus der Welt geschaffen sein. Der Zweckverband hªlt 
auch einfache, bebilderte Informationszettel bereit. Diese werden auf Anfrage in der benötig-
ten Anzahl zugeschickt. 
Mitte bis Ende September werden bei der Leerung der Biotonnen grüne Informationseinhä-
nger an die Biotonnen gehängt. Damit weist der ZAW-SR die Nutzer noch einmal eindringlich 
auf die richtige Befüllung hin. Künftig kontrollieren die Mitarbeiter des ZAW-SR die Biotonnen 
im Verbandsgebiet, ob sie auch nur zulässige Abfälle enthalten. 
Werden leichtere Falschbefüllungen festgestellt, warnt ein gelber Einhänger. In schwerwie-
genden Fällen oder im Wiederholungsfall wird die Tonne mit einem roten Einhänger verse-
hen und die Tonne bleibt ungeleert. Dann kann der Bürger entweder das Tohuwabohu in der 
Biotonne nachsortieren oder alles in die Restmülltonne oder einen amtlichen Restmüllsack 
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umfüllen. Möglich ist es auch, beim ZAW-SR eine spezielle gebührenpflichtige Banderole zu 
kaufen und diese an der Biotonne zu befestigen. So kann die Biotonne bei der Restmülllee-
rung bereitgestellt werden. Der Inhalt wird dann als Restmüll entsorgt. Dies ist allerdings nur 
als Notlösung gedacht.  
In hartnäckigen Fällen informiert der ZAW-SR den Eigentümer und kann die Biotonne sogar 
einziehen. Dann muss sich der Bürger mit der Restmülltonne begnügen. Falls diese dann 
nicht ausreicht, kann eine zweite oder größere Restmülltonne Abhilfe schaffen. Ziel der Ak-
tion ist eine gute Verwertung. Denn nur reiner Biomüll wird zu hochqualitativem Kompost. 

 

 

KINDERGARTEN S T .  M ARTIN  

Mehr als ein Steckenpferd ð der Wegbegleiter für Ihr Kind.  

 

 

 

 

 

 

Öffnungszeiten:  

Drachenhöhle: 7.15 ð 13.45 Uhr  

(Regina Hackl, Claudia Meier -Lorenz, Michaela Karl)  

 

Fuchsbau: 8.00 ð 12.00 Uhr, Spätdienst bis 12.30 Uhr  

(Petra Kastl, Monika Asenbaum, Ilona Fedeneder)  

 

Spatzennest: 7.45 ð 13.30 Uhr  

(Annika Schneider , Nicole Speicher, Martha Staudinger)  
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Der Elternbeirat:  Die Stellvertreter:  

Elisabeth Grill  Tanja Altmann  

Bianca Hundshammer Mar tina Unger -Laub 

Monika Gütlhuber  Bianca Weinzierl  

Ein kleiner Einblick in unsere Kindergartenarbeit:  
 

 

Wir gestalteten unsere eigene 

kleine Marienandacht!  

Wir besuchten das Figuren-

theater in Straubing im Alten 

Schlachthof!  

Unser St¿ck: ăPit Pinguinò 
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Die Polizei besuchte uns 

und wir durften uns das 

Polizeiauto anschauen. 

Bunte Faschingsguadi im Kin-

dergarten St. Martin!  

Ausflüge auf den Schlit-

tenberg standen im Win-

ter ganz oben auf unse-

rer To do Liste!  
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Kindergarten-Anmeldung für das Kindergartenjahr 2018/2019 
 
in den Gemeindekindergärten St. Elisabeth und St. Martin 
 
Die Anmeldung findet am Dienstag, 30.01.2018 im Kindergarten St. Martin (Frau Hackl) in 
der Zeit von 14.00 - 16.00 Uhr bzw. am Mittwoch, 31.01.2018 im Kindergarten  
St. Elisabeth (Frau Maier) in der Zeit von 14.00 ï 16.00 Uhr statt. 
 
Es müssen die Kinder angemeldet werden, die unsere Einrichtungen im Kindergartenjahr 
2018/2019 neu besuchen wollen. 
Unerheblich ist, in welchem Kindergarten bzw. an welchem der 2 Termine die Kinder ange-
meldet werden. Die Verteilung der Kinder auf die beiden Kindergärten richtet sich in erster 
Linie nach dem Gruppenwunsch der Eltern bzw. bei gleichen Gruppenformen nach der Woh-
nortnähe zum jeweiligen Kindergarten. 
Es können alle Kinder angemeldet werden, die bis zum 31. März 2019 das 3. Lebensjahr er-
reicht haben. Zusätzlich sollen alle Eltern, die eine Betreuung für unter dreijährige Kinder  
bzw. einen Krippenplatz benötigen, zu diesem Termin kommen. Anmeldungen für einen Krip-
penplatz werden in St. Elisabeth entgegengenommen. 
Aufgenommen werden die Kinder in den Monaten September 2018 bzw. Januar und April 
2019 soweit Plätze zur Verfügung stehen. 
Falls für die einzelnen Gruppen zu viele Anmeldungen eingehen, werden die Kindergarten-
plätze entsprechend unserer Aufnahmekriterien verteilt. 
Beim Übergang von der Kinderkrippe in den Kindergarten, haben die Eltern die Wahlfrei-
heit zwischen dem Kindergarten St. Elisabeth und dem Kindergarten St. Martin. 
 
 
 
 
 

Mosaiken an der 

Schulwand! 
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Kindergarten St. Elisabeth, Eibengasse 7, 94342 Straßkirchen,  

Tel./Fax: 09424/8652, E- Mail: st - elisabeth - strasskichen@online.de  

 

KINDERKRIPPE - Schneckenhaus:  
Eine Gruppe mit 17 Plätzen, seit September 2017 zwei Gruppen mit 23 Plätzen  

Öffnungszeiten: Mo ntag -Freitag 7.15 bis 16.00 Uhr  

 

Krippen ð Impressionen:  
  

 

KINDERGARTEN: 50 Plätze 
Öffnungsz eiten:  Montag -Freitag 7.15 Uhr bis 16.15 Uhr  

Offene und gruppenübergreifende Kindergartenkonzeption mit 

Erlebnisräumen:  
Bauzimmer, Kreativraum, Puppenwohnung, Spielezimmer, Leseraum, Musikraum, 
Turnhalle, Experimentierraum, Schulzimmer, Werkraum, Esszimmer. 

Garten: Sand-Matschbereich mit Wasserlauf, Radfahrweg, großer Kaufladen im 
Bauwagen, Kletterturm, Schaukelanlage, Schlittenberg, Erlebnishügel, Riesenwippe, 
Balancierbalken. 
 
Bauzimmer                              

  
 

 

Kreativbereich  

mailto:st-elisabeth-strasskichen@online.de
http://www.kiga-strasskirchen.de/
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Schulzimmer  

 K  
 
         Werkraum                                         

                  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Garten  
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Besondere Aktionen im vergangenen Kindergartenjahr 2016/17:  

 
 In Zusammenarbeit mit der Kreismusikschule Mitterfels findet jeden 

Montag musikalische Früherziehung  statt.  

 Gemeinsame  Kartoffelernte  auf dem Feld  

 Erntedank -Projekt  mit gemeinsamer Andacht im Turnraum  

 Baum -Pflanzaktion im Oktober.  

 Große Martinsgänse ð Backaktion der Eltern mit Verkauf beim 

Martinsfest , die Andacht gestalteten he uer unsere Schulanfänger.  

 Am ăVorlesetag ò beteiligten sich 6 M¿tter/Omas. 

 Packerl  ð Aktion der Eltern zu Gunsten des deutschen 

Kinderschutzbundes.  

 MUT TUT GUT ðAktion für die Kinder im Advent.  

 Der Nikolaus  besucht die Kinder.  

 Die Schulanfänger wirken mit Liedern und Tänzen beim Senioren ð 

Nachmittag   und bei der Advent Andacht  in der Kirche mit.  

 Besuch des Figurentheaters ăDas kleine ICH bin ICHò. 

 Unsinniger Donnerstag und Freitag: Faschingstreiben  unter den Mottos:   

Ritter und Tiere aller Welt.  

 Teilnahme  an der Zauberer ð Vorstellung im Kindergarten Irlbach.  

 Schultütenbasteln mit den Müttern der Schulanfänger.  

 Teilnahme am Maibaumfest der Grundschule.  

 Die Krippe fährt mit den Eltern ins Tierfreigehege  nach Ludwigsthal.  

 Ausflug der Schulanfänger zum Xperiu m  nach St. Englmar.  

 Kindergartenfest mit Kunstausstellung und Vernissage am 30.06.2017 mit 

Beteiligung und Ausstellung der  Straßkirchner Künstlergemeinschaft.  

 Verabschiedung der Schulanfänger mit Abschlussgottesdienst in der 

Kirche.  

 Grillfest  der Krippenel tern am letzten Tag.  

 

Impressionen des Kita ð Festes mit Kunstausstellung:  
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Aktivitªten der Grund- und Mittelschule StraÇkirchen 2017 

Künstler an der Schule 

Ein großes Kunstprojekt wurde gegen Ende des letzten Schuljahres verwirklicht. Bürgermeis-
ter Hirtreiter konnte Straßkirchner Künstler dazu gewinnen, mit den Schülern die Betonmauer 
der Schule zum Nachbargrundstück mit Mosaiken zu verschönern. Für die damalige 5., jetzige 
6. Klasse stellte sich Johann Orth zur Verfügung. Er hatte die Idee, einen Wal im Meer bei 
Sonnenuntergang zu gestalten. Für das Bild auf dem zweiten Mauerstück, das etwas versteckt 
hinter Bäumen liegt, plante man eine Schlange im Dschungel. Die Schüler fertigten im Kunst-
unterricht Skizzen dazu, die Herr Orth an der Mauer umsetzte. Nachdem die bestellten Fliesen 
geliefert wurden, ging es ans Gestalten. Die Technik wurde mit allen besprochen, anschlie-
ßend durften jeweils fünf Schüler mit dem Straßkirchner Künstler werkeln. Sie zerschlugen 
Fliesen, klebten die Stücke an die Mauer und füllten größere Lücken aus. Herr Orth delegierte 
die Arbeiten, erklärte den Schülern genau, was sie zu tun hatten, korrigierte Fehler und stand 
mit Rat und Tat zur Seite. Er vervollständigte in vielen Arbeitsstunden die beiden Bilder und 
verfugte zum Schluss das Gesamtwerk. Die Schüler rissen sich darum, mitzuhelfen, und das 
Ergebnis kann sich sehen lassen. Es entstanden zwei tolle Bilder, und die Schüler werden 
wahrscheinlich noch ihren Enkeln erzählen, dass sie bei der Gestaltung dieser Kunstwerke 
mitgeholfen haben. Die 6. Klasse und ihre Lehrerin Frau Kerscher möchten sich bei dem 
Künstler Johann Orth für die Geduld und die vielen Arbeitsstunden sehr herzlich bedanken, 
die er diesem Projekt gewidmet hat. 
 

Entlassfeier an der Mittelschule ï Abschlussball auf der Donau 

Mit einem feierlichen Wortgottesdienst in der Pfarrkirche St. Stephanus begann die Verab-
schiedung der 9. Klasse der Mittelschule. Pfarrer Michael Killermann und Pfarrer Loxly Sebas-
tian Paravakkal hatten als Thema ĂGeht Euren Weg!ñ vorgegeben und Texte und Lieder da-
nach ausgewªhlt. ĂOb sich ein Weg lohnt, erkennst Du erst, wenn Du losgegangen bistñ sagte 
Pfarrer Killermann in seiner Ansprache an die Jugendlichen und ermutigte sie, sich mit Be-
geisterung, Fleiß und Fachwissen auf neue Wege einzulassen. Wie im Straßenverkehr gelten 
auch im Leben Regeln, die einzuhalten sind, damit es gelingt. ĂIch bin der Weg, die Wahrheit 
und das Lebenñ zitierte er das Evangelium und gab das Christuswort den Entlasssch¿lern mit 
den besten Wünschen auf ihren weiteren Lebensweg mit. Die jugendgemäßen Lieder wurden 
von Sebastian Obermeier auf der Orgel begleitet. 
Die anschließende Abschlussfeier in der vollen Schulaula moderierte professionell der Schüler 
der 9. Klasse Leon Kaatz. Rektor Martin Mühlbauer konnte dazu die umfangreiche Schulfami-
lie einschließlich der Gemeindevertreter begrüßen. Anstelle einer Ansprache hielt er ein Zwie-
gespräch mit dem Klassenleiter Boris Christof unter Beteiligung der Entlassschüler. Dabei ori-
entierten sich beide am Philosophen Richard David Precht und dessen Forderung, bei Kindern 
und Jugendlichen Neugier, Kreativität, Originalität, Teamgeist und Mut zu wecken und zu för-
dern, anstatt sie mit Wissensstoff zu ¿berfrachten. ĂEine These, mit der er mir zu 100 Prozent 
aus der Seele sprichtñ, so der Rektor. Mit vielen Beispielen f¿hrten Sch¿ler, Klassen- und 
Schulleiter vor Augen, wie ernst die Forderungen Prechts an ihrer Schule genommen werden, 
wobei die hohe gegenseitige Wertschätzung nicht zu überhören war. Dabei gab es viel Lob 
und Dank von beiden Seiten. 
Dem konnte sich Irlbachs Bürgermeister Peter Bauer als Vertreter des Schulverbands auch im 
Namen seiner Kollegen Dr. Christian Hirtreiter von Straßkirchen und Ewald Seifert von Ober-
schneiding voll und ganz anschließen. Ihm war es auch wichtig, die Absolventen auf lebens-
langes Lernen einzustellen. ĂGlaubt immer an euch selberñ gab Katrin Dengler als Vertreterin 
des Elternbeirates den Jugendlichen mit auf den Weg und wünschte ihnen am Beispiel von 
Forrest Gump Ăunersch¿tterliches Selbstvertrauenñ. Sch¿lersprecher Manuel Schmerbeck 
sprach stellvertretend allen ï Ăam langen Weg bis hierherñ ï Beteiligten ein großes Lob und 
einen herzlichen Dank aus. Eine gelungene Powerpoint-Präsentation führte diesen Weg mit 
vielen unvergesslichen Momenten noch einmal unterhaltsam vor Augen. Vor allem die Ab-
schluss-Flugreise nach Barcelona und eine Schuhplattler-Einlage des Schulleiters hinterließen 
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dabei einen starken Eindruck. Mit der Geschichte vom Sultan und seinen beiden Traumdeu-
tern kam Leon Kaatz abschlieÇend zu folgender Erkenntnis: ĂMerke dir, man kann vieles sa-
gen, es kommt nur darauf an, wie man es sagtñ. 
Mit Spannung erwartet wurde die Zeugnisvergabe: Alle 21 Jugendlichen, 17 Burschen und 4 
Mädchen, schafften den Mittelschulabschluss, 19 davon den Quali. 14 treten demnächst eine 
Lehrstelle an, 4 werden die M 10 in Bogen besuchen und 3 die Berufsfachschule in Straubing 
bzw. in Mitterfels. Das beste Gesamtergebnis erzielte Simon Brunner mit einem 1,3 -Noten-
durchschnitt, gefolgt von Christoph Wagner mit 1,6 und Max Fischer mit 1,7. 
Aufgelockert wurde die Entlassfeier durch flotte Flötenstücke der Klasse 3 b, einstudiert von 
Maria Wessenberg, durch einen fetzigen Tanz der 5. bis 7. Klassen, vorbereitet von Brigitte 
Müller und durch die schwungvollen Beiträgen der Bläserklasse unter der Leitung von Maria 
Bergbauer. Krönender Höhepunkt des Entlasstages war traditionsgemäß wieder die Schifffahrt 
auf der Donau mit dem Abschlussball des Tanzkurses (wg). 
 

 
Die Abschlussschülerinnen und ïSchüler mit Rektor Martin Mühlerbauer (hinten rechts) 

 

Vortrag ĂNeue Medienñ 

Am 22. Juni 2017 hielt Herr Cem Karakaya in der Aula der Mittelschulen einen anderthalbstün-
digen Vortrag über Grenzen und Gefahren der neuen Medien. 
Finanziell unterstützt wurde das Projekt vom Elternbeirat. Dazu eingeladen waren alle Mittel-
schüler der 5. ï 9. Klasse, sowie interessierte Eltern und Lehrer. 
Herr Karakaya, Experte für Internetkriminalität, beeindruckte sein Publikum durch sein un-
glaubliches Fachwissen, aber auch durch seine humorvolle Art, die es einem leicht machte, 
ihm bis zum Schluss aufmerksam zuzuhören. 
Insbesondere die Schüler gewann er schnell für sich, denn wann begegnet man schon einem 
Erwachsenen, der beruflich PC-Spiele testet und freudestrahlend vom Zocken erzählt? 
Dennoch fand eine kritische Auseinandersetzung mit der Nutzung von neuen Medien statt. 
Durch Beobachtungen im Alltag stellt Herr Karakaya fest, dass wir schon lange nicht mehr 
online gehen, sondern ständig online sind. Die Wenigsten achten dabei auf die Sicherheit. 
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ĂHallo Jan!ñ, sagt er zum Besitzer eines iPhones aus dem Publikum, ĂIch hoffe, du hast den 
Geburtstag deines Schatzes nicht vergessen.ñ 
Weil Jan keine Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat, bekommt Karakaya dank Siri Zugriff 
auf Jans Daten in seinem iPhone. 
Eine strengere Richtlinie für Apps wäre seiner Meinung nach die Lösung, oder man nimmt die 
Spionage in Kauf. 
Man solle nie glauben, etwas kostenlos zu bekommen. Ein Beispiel dafür ist, dass uns Face-
book über WhatsApp orten kann und Google weiß, welche YouTube Videos wir anschauen. 
Er rät auch davon ab, über einen Hotelrouter ins Internet zu gehen, wenn alle Gäste dasselbe 
Passwort zugeteilt bekommen. 
Ein Smartphone sei kein Handy, sondern ein Computer, so Karakaya, und daher auch anfällig 
für Viren. Nicht nur die starke magnetische Strahlung sei ein ungewünschter Nebeneffekt, 
auch eine Ortung der betreffenden Person sei möglich. 
Eindrucksvoll zeigt er, wie ein Profil von einer Person erstellt werden kann, indem man Daten 
seines Handys der letzten drei Jahre auswertet. 
Durch die Ortung wird ersichtlich, wann, wie oft und wo sich diese Person aufhält. Es ist auch 
kein Problem herauszubekommen, zu welchen Zeiten er sein Handy benutzt, zu welchen Per-
sonen er den meisten Kontakt hat und welche Wörter er am häufigsten benutzt. 
Weitere wichtige Themen des Vortrags waren ĂDas Recht am eigenen Bildñ und ĂSextingñ. 
Gelernt haben die Zuhörer daraus, dass sie immer zuerst die betreffende Person fragen müs-
sen, bevor sie ein Foto von ihr machen oder gar online stellen. Versäumt man das, drohen 
einem hohe Geldstrafen. 
Auch mit Selfies sollte man sehr vorsichtig sein. Nacktfotos, die vielleicht als Liebesbeweis für 
den Partner gedacht waren, könnten später für einen Racheakt missbraucht werden, nachdem 
die Beziehung auseinandergegangen ist. 
Einmal ins Internet gestellt, wenn auch nur für wenige Sekunden, gehört einem das Foto nicht 
mehr. Ein Screenshot ist schnell erstellt und wie ein Lauffeuer kann das Foto im Internet ver-
breitet werden. 
Nicht nur Nacktfotos, auch andere peinliche Fotos, beispielsweise im betrunkenen Zustand, 
können sich negativ auf den beruflichen Werdegang auswirken. 
Herrn Karakaya, dem Polizisten mit türkischen Wurzeln und Entertainerqualitäten, hätte man 
noch ewig zuhören können. Und zum Schluss des Vortrags wollten alle bei ihm am liebsten 
ein Praktikum machen, auch unentgeltlich! 
 
 

Samstags freiwillig in die Schule gehen? 

Schüler des Robert-Koch-Gymnasiums modernisieren das Schulmuseum 

Was für die meisten Schüler unvorstellbar scheint, haben wir uns durch unser Projekt bereit-
willig zur Aufgabe gemacht. Im Rahmen des P-Seminars ĂSchulmuseum StraÇkirchenñ bem¿-
hen wir 14 Schüler des Robert-Koch Gymnasiums Deggendorf unter der Leitung von OStRin 
Claudia Leutschafft uns um die Zukunft des Schulmuseums. Hierbei steht uns der ehemalige 
Schulleiter der Grund- und Mittelschule Straßkirchen, Herr Schulrat a. D. Willi Goetz mit sei-
nem großen Erfahrungsschatz zur Seite. Dieser gründete 1990 das Museum, in welchem Teile 
eines originalen Römerofens, alte landwirtschaftliche Geräte sowie 2 komplett eingerichtete 
Klassenzimmern aus verschieden Jahrzehnten und noch vieles mehr zur Dorfgeschichte zu 
finden sind.  
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Erwähnenswert ist, dass sowohl er, als auch andere Zeitzeugen, wie Herr Genau, zum Groß-
teil der Gegenstände Geschichten parat haben, die wir bereits in Form von Kurzfilmen festge-
halten haben. Des Weiteren ha-
ben wir bisher eine Übersicht 
über die vorhandenen Ausstel-
lungstücke angefertigt und Teil-
bereiche des Museums, durch 
z.B. das Streichen der Stell-
wände und das Erneuern der 
Ausstellungstexte, renoviert. 
Dennoch haben wir noch einen 
weiten Weg vor uns, weshalb wir 
sehr dankbar für tatkräftige Un-
terstützung, sowie für techni-
sche und finanzielle Hilfe wären, 
um u.a. die Vorführung der Kurz-
filme auf Tablets umsetzen zu 
können. 

 

 

 

 

 

Fabian Wendl neuer Bufdi an Grund- und Mittelschule 

An der Grund- und Mittelschule in Straßkirchen kann man unter anderem den Bundesfreiwilli-
gendienst -Bufdi- ableisten. Dies kommt dem Schulleiter Martin Mühlbauer, dem Lehrkörper, 
der Verwaltung, der Ganztagsbetreuung  und vor allem den Schülern zugute. Philipp Bernstet-
ter leistete im abgelaufenen Schuljahr und Fabian Wendl leistet in diesem Schuljahr 2017/18 
seinen Bundesfreiwilligendienst an der Schule ab.  Dem engagierten bisherigen Bufdi Philipp 
Bernstetter wurde von Bürgermeister Chr. Hirtreiter und von Schulleiter Martin Mühlbauer für 
seinen vorbildlichen Einsatz gedankt.  
Der neue aufgeschlossene Bufdi Fabian Wendl legte im Schuljahr 2016/17 mit sehr gutem 
Erfolg sein Abitur am Johannes-Turmair-Gymnasium in Straubing ab. Er verfügt über weitrei-
chende EDV- und Fremdsprachenkenntnisse, war in seiner Gymnasiumzeit Mitglied im 
Schulsanitätsdienst, ist Firm im Umgang mit digitalen Spiegelreflexkameras, hat bei der Schul-
homepage am Turmair-Gymnasium aktiv mitgewirkt und ist in der Licht- und Tontechnik ein-
gearbeitet. Im Juli 2015 erhielt er den Latinus. 
In sein Aufgabengebiet fällt täglich die Aufsicht der Buskinder. Dann wird er soweit möglich 
pädagogisch tätig sein und verschiedene Tätigkeiten im geregelten Schulablauf im Bereich 
der Verwaltung ausführen, wie z. B. kopieren, Dokumente aktualisieren und neu aufsetzen, 
Klassensätze fertigstellen, Elternbriefe einsortieren und die Gemeindepost verwalten.  
Von 13.00 bis 16.00 Uhr wird er unterstützend den Verantwortlichen in der Ganztagsbetreuung 
der Schule zur Bewältigung der Hausaufgaben, der Gestaltung der Freizeit auf dem Pausenhof 
und der Aufsicht in Kleingruppen zur Verfügung stehen. 
Sein Vorgänger Philipp Bernstetter besucht gemeinsam mit Julia Genau ab diesem Schuljahr 
die Fachoberschule in Straubing. Im Rahmen eines Praktikums werden sie zusätzlich weiter-
hin bis Juli 2018  im 2-Wochenrhythmus  der Grund- und Mittelschule hilfreich zur Seite stehen. 
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Das Bild zeigt v.l.n.r. Schulverbandsvorsitzenden Christian Hirtreiter, Philipp Bernstetter, Fabian 

Wendl, seine Mutter die neue Schulleiterin in Feldkirchen Claudia Wendl und Schulleiter und Rektor 

Martin Mühlbauer 

 

Mit Gott fang an, mit Gott hör auf,  

dass ist der schºnste Lebenslauf!ò 
 

Der Sonntag der Tiere 
Die Tiere waren neidisch und voller Ärger. Die Menschen hatten Sonntage, nur sie nicht.  
Das sollte anders werden. Eines Tages kamen sie unter einem großen Baum zusammen,  
um zu beraten, wie auch sie einen Sonntag haben könnten. Der König der Tiere, der Löwe 
erklärte: Wenn ich eine Gazelle verspeise, dann ist für mich Sonntag. Das Pferd meinte:  
Mir genügt schon eine weite Koppel, dass ich stundenlang austraben kann, dann ist für mich 
Sonntag. Das Schwein grunzte: Eine richtige Dreckmulde und ein Haufen Eicheln.  
Das genügt, dann ist für mich Sonntag. Das Faultier gähnte und bettelte: Ich brauche einen 
dicken Ast, um zu schlafen, wenn es bei mir Sonntag werden soll. Der Pfau stolzierte einmal 
um den Kreis, zeigte sein prächtiges Federkleid und stellte höflich fest: wenn ich neue und 
prächtige Federn bekomme, das genügt mir für meinen Sonntag. Der Affe sagte nur: Hundert 
Kokosnüsse und einen guten Baum zum Klettern, dies wäre mein Sonntag. 
So erzählten und erklärten die Tiere stundenlang. Der liebe Gott gewährte alle Wünsche, aber 
bei den Tieren wurde es nicht Sonntag. Da kamen die Menschen vorbei und lachten die Tiere 
aus: Ja, wisst ihr denn nicht, dass es nur Sonntag wird, wenn man mit Gott wie mit einem 
Freund spricht 

 

Kirchen und Gottesdienstzeiten in unserer Pfarreiengemeinschaft 

Straßkirchen - St. Stephanus 
Sonntag:  10.15 Uhr 

Montag:         07.15 Uhr 

Mittwoch: 08.00 Uhr 

Donnerstag - 16.30 Schülermesse  

(Für die gesamte Pfarreiengemeinschaft  
zur Vorbereitung auf Firmung und Erstkommunion.) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fkirchen
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Freitag - Jeden ersten Freitag im Monat: 07.15 Uhr 
Samstag - 18.00 Uhr (von Oktober bis März) 

        18.30 Uhr (von April bis Oktober) 
 

Irlbach - Mariä Himmelfahrt 
Sonntag - 09.00 Uhr 

Dienstag - 08.00 Uhr (von Oktober bis März) 

   07.30 Uhr (von April bis Oktober) 

Samstag - 17.00 Uhr (von Oktober bis März) 
        17.30 Uhr (von April bis Oktober) 

 
Schambach - St. Nikolaus  

Sonntag -  09.45 Uhr 

Mittwoch - 18.00 Uhr 

Samstag - 18.00 Uhr 

 

 
 
 
 
Ainbrach - St Michael  
Sonntag - 14tägig - 08.30 Uhr 

 
 
 

 

Paitzkofen - St. Nikolaus  

Sonntag/14tägig - 08.30 Uhr 

 

 
 
 
 
Haberkofen - St. Martin  
Donnerstag ï 18.00 Uhr (ca. 5x jährlich) 

 

 
 
 

Sophienhof - St. Thomas von Canterbury.  
 Donnerstag ï 18.00 Uhr (ca. 5x jährlich) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sophienhof_(Irlbach)
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Kirche_Schambach.JPG
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Pfarrkirche_Irlbach.JPG
http://www.richard-stadler.de/kirchen/seit297.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Stra%C3%9Fkirchen-Paitzkofen-Kirche-Sankt-Nikolaus.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Stra%C3%9Fkirchen-Haberkofen-Kirche-Sankt-Martin.jpg
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Niederast ï St. Georg 
(Nach Absprache) 
 
(Termine können sich ändern. Bitte sich immer Pfarrbrief vergewissern.) 

 
Geben ist seliger als nehmen. Eine bekannte Weisheit, doch wir trauen dem Frieden nicht 
ganz. Selbst wenn die moderne Neurobiologie dies wissenschaftlich untermauert, uns liegt 
eher das Haben, wir streben nach Macht. Auch die Bibel kennt diesen Zusammenhang:  
ĂDer GrºÇte unter euch sei euer Diener!ñ Trotzdem, wir tun uns schwer mit dem Geben,  
ob es nun Sachen sind oder unsere Zeit. ĂSoziale Intelligenz!ñ Wer auf andere zugehen kann, 
hat mehr vom Leben, so ein Buchtitel von Daniel Golemann. 
 

Eine weise Frau hatte in den Bergen einen überaus kostbaren Stein gefunden. 
Am nächsten Tag traf sie einen hungrigen Wanderer. Sie öffnete ihren Rucksack, um ihr Essen 
mit ihm zu teilen. Dabei fiel der Blick des Wanderers auf den kostbaren Stein und bewundernd 
betrachtete er ihn. Als die weise Frau sah, wie sehr der Stein dem Fremden gefiel, beschloss 
sie, ihn ihm zu schenken. Der Wanderer setzte überglücklich seinen Weg fort. Er wusste, dass 
der Stein so wertvoll war, dass er für den Rest seines Lebens keine Geldsorgen mehr haben 
würde. Aber schon wenige Tage später kehrte er zu der Frau zurück, um ihr den Stein zurück-
zugeben. ĂIch habe nachgedachtñ, sagte er, Ăich weiÇ,  
wie wertvoll dieser Stein ist, aber ich möchte ihn dir wieder zurückgeben.  
Ich hoffe, dass du mir etwas noch viel Wertvolleres geben kannst:  
ĂWas war es, dass es dir erlaubte, mir diesen Stein einfach zu schenken?ñ 
 

Was mir zuerst einfällt, wenn ich diese Geschichte lese, sind die Worte von Jean Guéhenno: 
ĂArm ist nicht der, der wenig hat, sondern der, der nicht genug bekommen kann.ñ Und nicht 
genug bekommen kann der, der zu sehr am Wollen haftet. Wer diesem Sog des Haben-Wollen 
verfallen ist, einem Sog der keine Pause und kein Ende kennt,  
dem geht es so, als würde er den Knopf von der Klospülung festklemmen, wo man ihn eigent-
lich nur kurz drücken wollte. 
 
 

 

Gemeindliche Ehrung für Walter Gegenfurtner 

Walter Gegenfurtner aus Straßkirchen hat über Jahr-
zehnte hinweg als Unternehmer aber auch in zahlreichen 
Ehrenämtern höchste Einsatzbereitschaft gezeigt und 
sich in herausragender Weise um das Gemeindewohl ver-
dient gemacht.  
Herrn Walter Gegenfurtner wurde Mitte Februar dieses 
Jahres das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. 
In einem kurzen Festakt würdigte auch die Gemeinde 
Straßkirchen seine Leistungen. Bürgermeister Christian 
Hirtreiter wünschte Walter Gegenfurtner weiterhin viel 
Kraft und Freude bei seinen Tätigkeiten und überreichte 
eine Uhr mit Gemeindewappen. 
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Verleihung ĂBayerische Ehrenamtskarteñ f¿r Ehrenamtliche aus der Gemeinde 
Straßkirchen am 12. Dezember 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das 

Bild zeigt sitzend Energiescout Ralf Zierer, 2.v.l., sowie eine Abordnung der FFW 
Straßkirchen mit Landrat Josef Laumer, 2.v.r. und weiteren Funktionsträgern 

 
Verleihung ĂBayerische Ehrenamtskarteñ f¿r Ehrenamtliche aus der Gemeinde 
Straßkirchen am 12. Juli 2017 
 

 
Das Bild zeigt die ausgezeichneten Ehrenamtlichen, sitzend v.l R. Genau, FFW Paitzkofen,. 
Günter Pfaff, EC Schambach und Michael Weinzierl, FFW Paitzkofen mit Landrat Josef Laumer, 
2.v.r., Bürgermeister Christian Hirtreiter, re. und Führungskräfte der Landkreisfeuerwehr 

 


